
Schriftenreihe WBG, Dokumentationsstelle Forschung und Innovation | Band 6

Zersiedelung, Gentrifizierung und mögliche  
wohnbaupolitische Instrumente

Martin Wenger



Martin Wenger hat von 1991 bis 1994 nach einer Hoch-

bauzeichnerlehre an der Ingenieurschule Biel Architektur 

studiert und arbeitete seither in verschiedenen Architek-

turbüros als Architekt, Bauleiter und Projektleiter. 2006 

absolvierte er den Nachdiplomkurs «Städtebau / Urbane  

Prozesse» an der Fachhochschule Bern in Burgdorf und 

ist seit 2007 im Vorstand der Bau- und Wohngenossen-

schaft Kraftwerk1 für den Bau zuständig. Im Rahmen  

des berufsbegleitenden Masterstudiums MAS Real  

Estate Management von 2009 bis 2011 an der Fach- 

hochschule St. Gallen schrieb er seine Masterarbeit 

«Mehrwertabgabe nutzen – gemeinnützigen Wohnraum 

schaffen», welche als Basis für diesen Band diente.



	 Bauland im Baurecht an Wohnbaugenossenschaften schafft preiswerte Wohnungen – und ist ökonomisch sinnvoll  3

Teil 1: 

Wohnbaugenossenschaften bieten Lösungen an – gegen  
die Zersiedlung und gegen die Gentrifizierung

Zusammenfassung 4

Zersiedelung 5

Gentrifizierung 9

Mehrwertabgabe 14

Aktive Bodenpolitik 17

Subjektförderung ist keine Alternative 24

Das Gemeinwesen profitiert durch die Abgabe von Bauland  

im Baurecht an Wohnbaugenossenschaften 25

Teil 2: 

Bauland im Baurecht an Wohnbaugenossenschaften schafft 
preiswerte Wohnungen – und ist ökonomisch sinnvoll

Zusammenfassung 26

Ausgangslage 27

Modellrechnung 28

Annahmen 30

Erläuterung MEV-System (Multi Element Value) 32

Kostenberechnung 33

Ergebnisse der Modellrechnung 38

Management Summary 39

InhaLt



	 4 Wohnbaugenossenschaften bieten Lösungen an – gegen die Zersiedlung und gegen die Gentrifizierung

Es werden die Problemfelder «Zersiedelung» und «Gen-

trifizierung» analysiert und dargelegt, weshalb sich die 

Mehrwertabgabe und die Abgabe von Bauland an Wohn-

baugenossenschaften als Lösungen anbieten.

Die Schweiz profitiert von wirtschaftlich hervorragenden 

Standortbedingungen. Dadurch findet eine starke Zu-

wanderung statt. Diese ist ein starker Treiber des Wachs-

tums der Siedlungsflächen und der Gentrifizierung. In den 

Zentren der Metropolitanregionen, den Niedrigsteuerge-

meinden, den touristischen Zentren und an den besten 

Wohnlagen lassen sich die wohlhabenderen Zuwande-

rer und Schweizer nieder. Dieser Zuwanderungsdruck 

erzeugt höhere Land- und Immobilienpreise, was zu 

Verdrängungsprozessen von ansässigen, weniger wohl-

habenden Bevölkerungsschichten führt.

In der Schweiz gibt es einen gesellschaftlichen Konsens 

darüber, dass eine gute soziale Durchmischung wichtig 

ist für die nachhaltige Entwicklung der Städte und Ge-

meinden. Die soziale Durchmischung kann über Wohn-

bau- oder Vermietungsmassnahmen beeinflusst werden. 

Dazu müssen genügend preisgünstige Wohnungen vor-

handen sein. Dies wird möglich, wenn Gemeinden Bau-

land an gemeinnützige Wohnbauträger verkaufen bzw. im 

Baurecht abgeben oder sie auf andere Weise unterstüt-

zen (Zonen für preisgünstiges Wohnen, Darlehen, etc.).

Ein weiterer starker Treiber der Zersiedelung ist die Zu-

nahme des Flächenkonsums. Hier müssen Wege ge-

funden werden, diesen zu reduzieren. Der gemeinnützi-

ge Wohnungsbau hat dank Belegungsvorschriften einen 

deutlich kleineren Wohnflächenverbrauch pro Kopf als 

die übrigen Mieter und das Wohneigentum. 

Deshalb können die gemeinnützigen Wohnbauträger mit 

ihren Siedlungen einen Beitrag zur Verdichtung des Sied-

lungsgebiets und zur sozialen Durchmischung leisten. 

Dadurch kann der Zersiedelung und der Gentrifizierung 

entgegengewirkt werden.

Die Zweitwohnungen können über Quoten reguliert und 

stärker steuerlich belastet werden, zudem kann durch 

Sonderzonen der touristische Bodenmarkt vom heimi-

schen Bodenmarkt der Bevölkerung abgekoppelt wer-

den. 

Falsche Mobilitätsanreize und die Baulandhortung kön-

nen mit steuertechnischen Anpassungen reduziert wer-

den.

Die ökonomischen, sozialpolitischen und rechtlichen Ar-

gumente für die Mehrwertabgabe sind gegeben. Nun 

braucht es die politische Umsetzung. Die Erträge der 

Mehrwertabgabe können in den jeweiligen Regionen un-

terschiedlich und zweckgebunden verwendet werden.

In den Zentren und Agglomerationen (Metropolitanregio-

nen, Städtenetze, alpine Resorts) müssen die Mittel der 

Mehrwertabgabe auch für eine aktive Bodenpolitik ver-

wendet werden, um Bauland zu erwerben, das den ge-

meinnützigen Wohnbauträgern im Baurecht abgegeben 

werden kann. Dadurch kann eine ausreichende soziale 

Durchmischung erreicht und der Siedlungsraum verdich-

tet werden.

In den ländlichen Regionen (stille Zonen, alpine Brachen 

und alpine Resorts) müssen die überdimensionierten 

Bauzonen verkleinert, die Naturräume erhalten, gepflegt 

und besser geschützt werden. Dadurch kann der Zer-

siedelung in den ländlichen Regionen entgegengewirkt 

werden.

WohnBauGenossenschaften  
BIeten LösunGen an – GeGen dIe  
ZersIedLunG und GeGen dIe  
GentrIfIZIerunG

Zusammenfassung
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Von einer Zersiedelung wird gesprochen, wenn sich einerseits das Siedlungsgebiet flächenmässig immer weiter aus-

dehnt und andererseits die Streuung in der Landschaft zunimmt. Dabei ist auch eine niedrige Dichte ein wesentliches 

Merkmal. Es entstehen lückenhafte Siedlungsfragmente, die sich laufend ausdehnen. Klare Siedlungsgrenzen sind oft 

nicht mehr erkennbar. Der Zersiedelungsprozess hat bereits nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. In den vergangenen  

20 Jahren hat die Zersiedelung sogar noch zugenommen. Die fortschreitende Ausdehnung entspricht annähernd ei-

nem Quadratmeter pro Sekunde.1

ZersIedeLunG

 1 Bundesamt für Raumentwicklung: Raumentwicklungsbericht 2005
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Zuwanderung

In den letzten 6 Jahren stieg die Bevölkerungszunahme 

an auf jährlich ca. 90 000 Personen.2

Zunahme des Flächenkonsums

Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person hat von 

1980 bis 2000 um fast 30 % zugenommen.3 In der Stadt 

Zürich verbrauchen die Mieter eine Fläche von 40 m2  

pro Person, in selbstbewohntem Stockwerkeigentum  

hingegen 56 m2, in Genossenschaftswohnungen lediglich  

33 m2.4

Zweitwohnungen

Der Zweitwohnungsanteil nimmt stetig zu, denn neben 

den klassischen Ferienwohnungen leistet auch die multi- 

lokale Lebensweise von Agglomerationsbewohnern ei-

nen starken Beitrag zur Zersiedelung.5 Doch auch in der 

Stadt Zürich gibt es gemäss Hochrechnungen ca. 15 000 

Zweitwohnungen.6

Einfamilienhäuser

Auch der Bau von grossen Bodenflächen nutzenden und 

versiegelnden Einfamilienhäusern und Terrassenwoh-

nungen nimmt auch dank der Niedrigzinsphase zu und 

leistet einen starken Beitrag an die Zersiedelung. 

Grosszüzige Bauzonenpolitik

In der Schweiz gibt es über 2500 politische Gemeinden, 

die sich in einem Standort- und Steuerwettbewerb mit 

den anderen Gemeinden befinden. Ländliche Gemein-

den kompensieren ihre Standortnachteile mit grosszügi-

ger Bauzonenpolitik. Je mehr Bauland es gibt, desto tiefer 

sind die Baulandpreise und desto mehr Steuerzahler kön-

nen angelockt werden. Dadurch wird die Streuung der 

Siedlungsflächen in der Landschaft begünstigt.

Subventionierte Mobilität

Durch das dichte und gut ausgebaute Verkehrsnetz kön-

nen auch abgelegene Regionen am wirtschaftlichen Er-

folg der Zentren teilhaben. Doch je tiefer die Transport-

kosten sind, desto längere Pendlerdistanzen «lohnen» 

sich. In der Schweiz hat sich die Zahl der Pendler zwi-

schen 1970 und 2000 beinahe verdoppelt.7

Baulandhortung

Die Grundstückgewinnsteuer, gedacht als Gegenmit-

tel gegen die Spekulation, führt zu einer unerwünschten 

Baulandhortung. Ein Landeigentümer wartet so lange 

mit dem Verkauf seines eingezonten Baulandes an Bau- 

willige, bis nur noch ein kleiner Steuersatz zu entrichten 

ist. Als Landwirt profitiert er zusätzlich von steuerlichen 

Vorteilen.8

Raumplanungsgesetz

Die Gemeinden dürfen so viel Bauland einzonen, wie sie 

für die nächsten 15 Jahre als Bedarf nachweisen. Ge-

meinden, die in den vergangenen Jahren mehr Boden 

verbraucht haben, konnten dementsprechend auch mehr 

Bedarf nachweisen. Dadurch gab es keine Begrenzung 

der Siedlungsfläche, sondern laufend Neueinzonungen, 

solange das Bauland dafür vorhanden war.9

 2 Bundesamt für Statistik: Bevölkerungsstand und -struktur, Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung
 3 Bundesamt für Statistik: Volkszählung 2000, Wohnfläche pro Person
 4 Statistik Stadt Zürich: Veränderung der Wohnverhältnisse in der Stadt Zürich zwischen den Eidg. Volkszählungen von 1990 und 2000, 2005
 5 Akademien der Wissenschaften Schweiz: Multilokale prägen die Alpen stärker als Touristen, Medienmitteilung, 26.05.2011
 6 Kissling: Das «Kalte Betten»-Problem, «Magazin» des Tages-Anzeigers, 04.09.2010
 7 Bundesamt für Statistik, Mobilität und Verkehr 2010
 8  Dieter Egloff, lic. iur., Rechtsanwalt und eidg. dipl. Steuerexperte, Voser Rechtsanwälte, Baden: Die Mehrwertabgabe nach Art. 5 RPG,  

Beilage Zeitschrift «Raum & Umwelt», VLP, 3/2008
 9 Daniel Müller-Jentsch, Lukas Rühli; Avenir Suisse: Inventar der kantonalen Instrumente zur Siedlungssteuerung, Avenir Suisse, 2010

Treiber der Zersiedelung
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Verlust von Kulturland

90 % des neueingezonten Baulandes ist Agrarland. Der 

Flächenverbrauch geht auch zu Lasten der Versorgungs-

sicherheit des Landes.

Zerschneiden der Landschaft

Siedlungen und Strassen zerteilen zusammenhängende 

Naturräume in kleinere Stücke und wirken für viele Tiere 

und Pflanzen als Barrieren. Die Ausbreitung des Sied-

lungsgebietes in die Landschaft geht auf Kosten der Ar-

tenvielfalt.

Kein haushälterischer Umgang mit dem Boden

Die Entwicklung in die Breite widerspricht den Prinzipien 

der Raumplanung, die Siedlungsentwicklung zu steuern. 

Die Grenzen zwischen Agrarland und Bauland werden 

zunehmend diffuser. Statt dass die zentrumsnahen Tei-

le verdichtet werden, entwickelt sich die Siedlungsfläche 

weiter in die Breite. An Orten mit wenig Bedarf wird viel 

Bauland eingezont. Dies verunmöglicht eine geordnete 

Besiedlung des Landes.

Qualität der Landschaft geht verloren

Die Schönheit der Landschaft lebt von Gegensätzen zwi-

schen Siedlungsräumen und Agrarland, Zentren und Na-

turräumen. Die Zersiedelung beeinträchtigt die Land-

schaftsbilder an vielen Orten in der Schweiz unnötig stark.

Hohe Infrastrukturkosten

Die Zersiedelung erzeugt auch längere Verkehrwege und 

grössere Leitungsnetze. Nicht nur die Erstellung dieser 

Infrastruktur ist kostspielig, sondern auch der Unterhalt.

Starker Energieverbrauch und hohe Energiekosten

Die offene und kleinteilige Bauweise geht weniger haus-

hälterisch mit der Energie um, kleine Bauvolumen haben 

grössere Wärmeverluste. Je grösser die Distanzen und je 

länger die Transportwege, desto mehr Energie wird ver-

braucht.

Belastung der Ökosysteme

Der unbebaute Boden erfüllt wichtige Funktionen. Er 

bremst den Oberflächenwasserabfluss, filtert und bildet 

das Grundwasser. Die Zersiedelung hingegen belastet 

immer grössere Flächen mit Schadstoffen.

Probleme und Handlungsbedarf
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Zuwanderung 

Die Zuwanderung ist der Preis für den wirtschaftlichen 

Erfolg und wichtig für die Weiterentwicklung des Wirt-

schaftsstandorts Schweiz. Zudem profitieren die Sozial-

werke, die dadurch trotz Geburtenrückgang zusätzliche, 

dringend notwendige Beitragszahler erhalten. Das Per-

sonenfreizügigkeitsabkommen mit der EU steht und wird 

als gegeben angesehen. Die Zuwanderung ist zugleich 

ein wesentlicher Treiber der Gentrifizierung.

Zunahme des Flächenkonsums 

Die Zunahme des Flächenkonsums kann nur kontrol-

liert werden, wenn für die Bevölkerung Anreize geschaf-

fen werden, sich einzuschränken. Beim gemeinnützigen 

Wohnungsbau ist der Wohnflächenverbrauch pro Kopf 

deutlich kleiner als bei den übrigen Mietern und beim 

Wohneigentum. Wohn- und Lebensformen, die haushäl-

terisch mit den Bauland- und Wohnflächen umgehen, sol-

len gefördert werden.

Zweitwohnungen 

Über Quoten können die Zweitwohnungen reguliert und 

stärker steuerlich belastet werden. Das hat sich in proble-

matischen Gebieten bereits bewährt.10

Grosszügige Bauzonenpolitik

Es muss verhindert werden, dass Gemeinden ihre Stand-

ortnachteile mit grosszügiger Bauzonenpolitik kompen-

sieren.

Subventionierte Mobilität 

Falsche Anreize wie zum Beispiel Pendlerabzüge sind  

zu überdenken. Durch die steigenden Energiepreise wird 

sich die Mobilität verteuern. Die subventionierte Mo-

bilität erleichtert das Wohnen ausserhalb der Zentren. 

Umgekehrt würde die Kostenwahrheit bei der Mobili-

tät dazu führen, dass die Nachfrage nach Wohnraum in 

den Zentren, und damit auch die Preise, steigen würden.  

Steigende Mobilitätskosten könnten so zu einem Treiber 

der Gentrifizierung werden.

Baulandhortung 

Die Baulandhortung kann reduziert werden, wenn z. B. 

die folgenden Massnahmen umgesetzt werden.11

•		 Das	Recht	der	Gemeinde	vertraglich	verankern,	ein	

gehortetes Grundstück zu kaufen, im Baurecht zu nutzen 

oder sogar zu enteignen.

•		 Die	 Erhebung	 der	 Mehrwertabgabe	 ab	 Einzonung	

mit einem relativ hohen Prozentsatz würde einen Anreiz 

schaffen, das eingezonte Bauland auch umgehend zu 

bebauen.

•		 Das	 nicht	 überbaute	 Bauland	 sollte	 zum	 Verkehrs-

wert besteuert werden.

•		 Landwirtschaftliche	Direktzahlungen	 für	die	Bewirt-

schaftung von nicht überbautem Bauland sind abzu-

schaffen.

 10  Bundesamt für Raumentwicklung: Raumentwicklungsbericht 2005
 11  Schweizerische Vereinigung für Landesplanung: Gesetzesbestimmungen gegen die Baulandhortung, 2011

Schlussfolgerung
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Bei der Gentrifizierung geht es um die soziokulturellen und immobilienwirtschaftlichen Veränderungen in ursprünglich 

preisgünstigen Stadtquartieren, in denen Immobilien zunehmend von wohlhabenderen Eigentümern und Mietern be-

legt und baulich aufgewertet werden und in denen in diesem Zuge Gruppen mit einem niedrigeren Sozialstatus ersetzt 

oder verdrängt werden.12 Die Gentrifizierung findet in den folgenden Regionen statt: 

•		 Wirtschaftliche	Zentren	(z.	B.	Zürich,	Genf,	Lausanne)

•		 Tourismuszentren	und	Gemeinden	mit	hoher	Nachfrage	an	Zweitwohnungen	(z.	B.	St.	Moritz,	Gstaad)

•		 Gemeinden	mit	Steuervorteilen	(z.	B.	Zug,	Freienbach)

•		 Beste	Wohnlagen	(z.	B.	Seegemeinden	am	Zürich-	und	Genfersee)

GentrIfIZIerunG

 12 Wikipedia: Gentrifizierung, 2012
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Die vorgehend genannten Treiber der Zersiedelung, die 

zu einer flächenmässigen Ausdehnung des Siedlungs-

raumes führen, sind gleichzeitig auch Treiber der Gentrifi-

zierung, weil durch sie die Nachfrage auf dem Wohnungs-

markt erhöht wird.

Wohlstandsgefälle

Im Rahmen der Suburbanisierung sind sozial entmischte 

Stadtquartiere entstanden, die einen überdurchschnitt-

lich hohen Anteil an einkommensschwachen Bevölke-

rungsschichten aufweisen. Weil die Einkommensdif-

ferenz zwischen der ansässigen und der zugezogenen 

Bevölkerung in diesen Quartieren besonders gross ist, 

führt dies auch zu stärkeren sozialen Verdrängungspro-

zessen. Zudem werden Einkommens- und Vermögens-

unterschiede innerhalb der Schweizer Bevölkerung im-

mer grösser.13 Dadurch werden in bestimmten Regionen 

oder Quartieren inzwischen sogar Teile des Mittelstands 

verdrängt.

Gebäudesanierungen

Kostengünstige Altbauten werden leergekündigt und er-

neuert oder «aufgewertet» und dann mit höheren Miet-

zinsen an wohlhabendere Bevölkerungsschichten verge-

ben.

Wohnungsknappheit

In den Zentren wie beispielsweise den Metropolitanräu-

men Zürich und Genf sind im Verhältnis zum Bevölke-

rungswachstum nicht genügend neue Wohnungen ge-

schaffen worden. Dadurch erhöht sich der Preisdruck.

Hoher Mieteranteil

Die städtische Bevölkerung ist aufgrund der Dynamik 

des Mietwohnungsmarktes und geringeren Eigenheim-

quote dem Druck steigender Immobilienpreise stärker 

ausgesetzt als das Wohneigentum. Die durchschnittliche 

Eigentumsquote der Schweiz beträgt ca. 35 %. In den 

Kantonen BS, GE und ZH lag die Eigentumsquote unter 

25 %.14 Wie dynamisch der Mietwohnungsmarkt ist, ver-

deutlichen die Statistiken über die Häufigkeit der Woh-

nungswechsel. Während im Kanton Zürich ungefähr ein 

Achtel der Bevölkerung jährlich die Wohnung wechselt,15 

ist es in der Stadt Zürich sogar fast ein Drittel der Bevöl-

kerung.16 Das ist jedoch auch im Zusammenhang mit der 

Stadt Zürich als Universitäts- und Hochschulstadt zu in-

terpretieren, da StudentInnen naturgemäss ihre Wohn- 

situation mehr wechseln. Der Anteil der in der Stadt Zü-

rich wohnenden StudentInnen liegt bei 11 %. 

Segregationsmuster

Personen aus dem gleichen sozialen Milieu gesellen sich 

gerne zueinander. Dies gilt für alle sozialen Schichten 

oder auch für die ausländische Wohnbevölkerung. In der 

Stadt Zürich können verschiedene Sektoren ausgemacht 

werden. Jene mit sozioökonomisch hohem Status haben 

mehrheitlich einen Ausländeranteil aus nord- und west-

europäischen Staaten, hingegen lebt in den Sektoren mit 

sozioökonomisch niedrigem Status mehrheitlich die aus-

ländische Wohnbevölkerung aus südeuropäischen Staa-

ten.17

 13 Schweizerischer Gewerkschaftsbund: SGB-Verteilungsbericht, Dossier Nr. 77, 2011
 14 Bundesamt für Statistik, Bundesamt für Wohnungswesen, Wohnen 2000, Band 75
 15 Statistisches Amt des Kantons Zürich; Urs Rey: Zuwanderung und Wohnungsmarkt, «statistik.info», 4/2011
 16 Stadt Zürich Stadtentwicklung: Knapper Wohnraum in der Stadt Zürich, 2008
 17  Corinna Heye und Heiri Leuthold: Segregation und Umzüge in der Stadt und Agglomeration Zürich,  

Stadt Zürich, Statistik Stadt Zürich, 2004

Treiber der Gentrifizierung
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Kleinräumige Durchmischung

Die Schweiz hat im internationalen Vergleich eine sehr 

kleinräumige soziale Durchmischung. Im Kanton Zürich 

hat die soziale Durchmischung gemäss Statistik Zürich 

sogar tendenziell zugenommen.18

Mietrecht

In der Schweiz gibt es für die Mieter zwar einen gesetzli-

chen Schutz vor missbräuchlichen Mietzinserhöhungen. 

Doch dieser Schutz ist relativ bescheiden, denn die Mie-

ten können trotzdem erhöht werden, wenn genügend 

vergleichbare Objekte mit höheren Mieten vorgewiesen 

werden können. Auch wenn ein Vermieter bei einem nor-

malen Mieterwechsel die Miete zu Unrecht erhöht, dann 

kommt er damit oft durch, denn kaum ein Mieter will mit 

seinem Vermieter vor Mietgericht gehen, wenn er nach 

langer Suche endlich eine Wohnung gefunden hat.

Gemeinnützige Wohnbauträger

Die gemeinnützigen Wohnbauträger legen nur die effek-

tiven Kosten bei der Mietzinskalkulation zugrunde und 

schöpfen keine Rendite ab. Deshalb sind die Bewohne-

rinnen und Bewohner in Siedlungen von Wohnbaugenos-

senschaften vor Preissteigerungen auf dem Wohnungs-

markt geschützt und geniessen zudem einen erhöhten 

Kündigungsschutz.

öV in den Agglomerationen

In der Schweiz ist der öffentliche Verkehr sehr gut aus-

gebaut und fördert die Teilhabemöglichkeiten. Zudem 

entlastet der gut ausgebaute öV die Stadtzentren, denn 

gewisse Funktionen können so in die Agglomeration aus-

gelagert werden. Doch eine Verbesserung der Verkehrs-

systeme ausserhalb der Agglomerationen würde wieder-

um zu einem Treiber der Zersiedelung.

 18 Statistisches Amt des Kantons Zürich; Josef Perrez: Soziale Durchmischung in den Gemeinden angestiegen, «statis-tik.info», 5/2011

Abschwächende Faktoren
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 18  Schweizerische Eidgenossenschaft, Mathilde Schulte-Haller, Beratung & Coaching Zürich: Soziale Mischung und Quartierentwicklung: 
Anspruch versus Machbarkeit, 2011

Schwächung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

In der Schweiz ist die kleinräumige Bindung an einen  

bestimmten Ort stark ausgeprägt. Die Verdrängung der 

sozioökonomisch Schwächeren vom angestammten 

Heimatort führt zu einer Verstärkung der Segmentie-

rung nach sozioökonomischem Status. Dadurch entste-

hen Parallelgesellschaften, die zu sozialen Brennpunkten 

werden. Menschen, die aus einem solchen Stadtquartier 

kommen, werden in ihrem sozialen Aufstieg behindert. 

Dadurch wird die Chancengleichheit in der Gesellschaft 

untergraben. Ohne Gegenmassnahmen schadet ein sol-

cher Verdrängungsprozess dem gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt. 

Politische Konflikte

Ein breiter Mittelstand und das Prinzip der Chancen-

gleichheit bilden die Basis des schweizerischen Demo-

kratieverständnisses. Es herrscht eine direkte Demokra-

tie mit breiten Bürgerrechten; jede Bürgerin und jeder  

Bürger ist ein Teil des Staates, der deshalb auch als  

Gemeinwesen bezeichnet wird. Eine Stadt, die aus-

schliesslich wohlhabende Bevölkerungsschichten an-

spricht, steht im Widerspruch zu unserem westlichen  

Demokratieverständnis.19

Mangelnde Diversität

Soziale Nachhaltigkeit kann nur mit einer guten Durchmi-

schung erreicht werden. Bei einer schlechten Durchmi-

schung gibt es leere Schulhäuser, Tendenzen zu Ghet-

tobildung und Abhängigkeiten. Analog zur Biodiversität 

(Artenvielfalt) in der Natur kann auch bei einem durch-

mischten Quartier davon ausgegangen werden, dass 

es sich einer sich ständig verändernden Umwelt schnel-

ler anpassen kann als ein einseitig entwickeltes Quartier 

mit einer homogenen Bevölkerungsstruktur. Eine gute 

Durchmischung ist nur möglich, wenn auch preisgünsti-

ger Wohnraum vorhanden ist.

Attraktivitätsverlust

Die neuen wohlhabenden Bevölkerungsschichten haben 

weniger Kinder und konsumieren mehr Wohnfläche. Da-

durch verkleinert sich die Anzahl Bewohner pro Quadrat-

meter. Auch quartierbezogene Erdgeschossnutzungen 

wie zum Beispiel der einfache Tante-Emma-Laden oder 

das kleine Quartierrestaurant werden durch steigende 

Mietzinse und die fehlende Kundschaft verdrängt. Das 

bunte und attraktive Strassenleben kommt zum Erliegen. 

In zahlreichen wohlhabenden Gemeinden ziehen zudem 

vermögende Personen zu, die kein Interesse am dorti-

gen Gemeinschaftsleben haben. Damit verringert sich  

die Gemeindeidentität immer mehr, und das Vereins- 

leben stirbt aus, was wiederum zu einem Attraktivitäts-

verlust führt.

Steigende Sicherheitskosten

Mit dem Erliegen des Strassenlebens verringert sich die 

soziale Kontrolle. Dies führt zu einer Zunahme der Sicher-

heitskosten.

Steigende Sozialkosten

Wenn die sozial schwächsten Bevölkerungsschichten 

verdrängt werden, besteht die Gefahr, dass diese zwar 

eine neue Wohnung finden können, aber vielleicht nicht 

am gleichen Ort, im gleichen Quartier. Möglicherweise 

steigen die Lebenshaltungskosten durch höhere Mieten, 

durch längere Pendlerdistanzen zur Arbeit, oder das sozi-

ale Umfeld mit wertvollen Nachbarschaften geht verloren. 

Dadurch können den Betroffenen, oft älteren Menschen, 

höhere Kosten entstehen, sodass diese unter Umstän-

den auf Fürsorgegelder angewiesen sind oder wegen 

Wegfalls der Nachbarschaftshilfe und sozialer Netze hö-

here (und teurere) Unterstützung der öffenltichen Hand 

benötigen.

Probleme und Handlungsbedarf
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Damit sich in einer Stadt, einer Gemeinde oder einem 

Quartier keine Entwicklungen einstellen, die von zukünfti-

gen Generationen nicht gewollt werden könnten, müssen 

die verschiedenen Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit 

berücksichtigt werden:

Soziale Durchmischung

Darunter wird in erster Linie die Durchmischung der ver-

schiedenen sozialen Schichten verstanden. Die Durch-

mischung kann nach sozioökonomischem Status, nach 

Alter oder nach Wohn- und Lebensformen betrachtet 

werden.

Körnung der Durchmischung

Die Körnung der Durchmischung kann auf der Ebene ei-

nes Quartiers, eines Dorfes, einer Siedlung oder sogar 

eines einzelnen grossen Wohnblocks betrachtet werden. 

Je kleiner der Massstab der Durchmischung ist, desto 

kleiner ist die Gefahr einer Ghettobildung.

Anteil ausländischer Wohnbevölkerung

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung ist in 

den Kernstädten höher als in den Agglomerationen und 

liegt in der Regel nicht über 40 %.20 Der hohe Anteil der 

ausländischen Wohnbevölkerung in sozial entmischten  

Quartieren kann an Schulen viel stärker in Erscheinung 

treten, wenn es sich dabei zugleich um kinderreiche aus-

ländische Familien handelt. Dadurch kann der Anteil der 

ausländischen Kinder an Schulen 70 – 80 % betragen.21

Teilhabemöglichkeiten

Wenn die Teilhabemöglichkeiten an Schulbildung, Arbei-

ten, Wohnen und Freizeitaktivitäten limitiert sind, weil die 

Mobilität und der Austausch eines entmischten Stadtteils 

zu den anderen Quartieren eingeschränkt sind, dann ist 

die Gefahr einer Ghettobildung viel grösser. Es kann zu 

sozialen Erstarrungsprozessen kommen. Dies bedeutet, 

dass die Herkunft aus einem bestimmten Stadtteil zu ei-

nem Problem wird. Dadurch wird die Chancengleichheit 

in der Gesellschaft untergraben.

Partizipative Entscheidungsprozesse

Der Einbezug der Zivilgesellschaft in politische Entschei-

dungsprozesse ist ein wichtiges Element der sozialen 

Nachhaltigkeit. Gerade in der Stadtentwicklung können 

durch die Nutzung des bürgerschaftlichen Engagements 

bessere und breiter akzeptierte Projekte entwickelt wer-

den, die sich an den Problemen und Bedürfnissen der 

betroffenen Bevölkerungsschichten orientieren. Wenn 

Stadtentwicklung hingegen als ein von aussen bezie-

hungsweise von oben bestimmter Prozess ohne Mitwir-

kungsmöglichkeit erlebt wird, löst dies Ängste und Wi-

derstand aus.

Faktor Veränderungsgeschwindigkeit

Durch eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit werden 

soziale Entmischungen sowie Gentrifizierungsprozesse 

viel stärker wahrgenommen, als diese effektiv sind, und 

es entstehen Bilder, die die Realität übertrieben interpre-

tieren (z. B. Schwammendingen). Dies kann das Verhalten 

der Teilnehmer beeinflussen und den Trend sogar noch 

verstärken. Deshalb sollten Veränderungsprozesse nicht 

zu schnell erfolgen und sich an den Bedürfnissen und 

den Teilhabemöglichkeiten der Bevölkerung orientieren.

 20  Bundesamt für Raumentwicklung: Raumentwicklungsbericht 2005
 21  Schweizerische Eidgenossenschaft, Mathilde Schulte-Haller, Beratung & Coaching Zürich: Soziale Mischung und Quartierentwicklung: 

Anspruch versus Machbarkeit, 2011

Schlussfolgerung
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Wenn Agrarland zu Bauland wird, dann steigt der Wert  

einer Hektare Land z. B. von 100 000 Franken auf 3 bis 

10 Mio. Franken. Dadurch wird gemäss Schätzungen  

von Avenir Suisse und dem Amt für Raumentwicklung 

jährlich landesweit ein Planungsmehrwert von ca. 2 Mrd.  

Franken geschaffen. Ein Teil dieser Wertsteigerung soll  

mit der Mehrwertabgabe durch die Kantone (oder die  

Gemeinden) abgeschöpft werden, wie es das Raum- 

planungsgesetz (RPG) seit über 30 Jahren vorsieht. Nur 

wenige Kantone haben bis zur Teilrevision des RPG 2013 

diese Vorgabe umgesetzt (BS, NE, GE, BE, VD).

Die Mehrwertabgabe wird auf dem Mehrwert, der Diffe-

renz der Verkehrswerte vor und nach der Ein-, Um- oder 

Aufzonung, erhoben. In den Kantonen, die die Mehrwert-

abgabe heute bereits anwenden, beträgt diese zwischen 

15 und 50 % des Mehrwerts. Die jahrelangen Erfahrun-

gen im Kanton Basel-Stadt zeigen, dass die Verkehrs-

werte problemlos berechnet werden können und dass es 

relativ wenig Rekurse gegeben hat, obschon die Berech-

nung bei Um- oder Aufzonungen komplizierter ist als bei 

Neueinzonungen. Die Mehrwertabgabe wird nach einer 

bestimmten Frist ab der Wertänderung, jedoch spätes-

tens bei einem Verkauf, erhoben.

MehrWertaBGaBe

Ökonomische Argumente

Durch einen staatlichen Planungsentscheid entsteht dem 

Grundeigentümer ein Mehrwert, der als Marktlagenge-

winn (Rente ohne Arbeitsleistung) bezeichnet wird. Es ist 

volkswirtschaftlich sinnvoll, Renten hoch zu besteuern, 

damit die Arbeitsleistung weniger hoch besteuert wer-

den muss. Zudem ist die Ungleichheit, den Gewinn bei 

Einzonungen zu privatisieren und den Verlust bei Auszo-

nungen zu sozialisieren, ökonomisch nicht sinnvoll, denn 

dies führt zu einer ungerechten Verteilung des Wertzu-

wachsgewinns.

Die Baulandpreise steigen nicht durch die Mehrwertab-

gabe, denn der Preis für Bauland richtet sich nicht nach 

den Kosten des Verkäufers, sondern nach der möglichen 

Rendite einer späteren Nutzung des Landes. Bei der 

Mehrwertabgabe wird allein der Marklagengewinn des 

Landverkäufers reduziert.

Sozialpolitische Argumente

Da das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 

genau regelt, wer Agrarland besitzen darf, und da dies in 

der Regel Landwirte sind, die nur 4 % der Schweizer Be-

völkerung ausmachen, profitieren vor allem diese von der 

Einzonung. Hingegen muss bei Auszonungen, also wenn 

Bauland wieder in Agrarland umgewandelt wird, gemäss 

Raumplanungsgesetz auch der Minderwert dem Land-

wirt entschädigt werden. Die heutige Situation wider-

spricht dem Gerechtigkeitsempfinden, denn sie privati-

siert die Gewinne einer kleinen Bevölkerungsgruppe und 

sozialisiert die Verluste.

Rechtliche Argumente

Auf der Basis von Art. 5 des Raumplanungsgesetztes 

sollen erhebliche Mehrwerte, die durch Ein-, Um- oder 

Aufzonungen entstehen, durch die Kantone abgeschöpft 

werden. Ein Bundesgerichtsentscheid bezüglich einer 

staatsrechtlichen Beschwerde hat festgehalten, dass die 

Eigentumsgarantie bei einer Abschöpfung von bis zu 60 

Prozent des durch Planungsmassnahmen verursachten 

Mehrwerts nicht verletzt werde.22

Politische Argumente 

2012 ist die Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur»» 

(Landschaftsinitiative) vom Initiativkomitee zurückgezogen  

worden, weil die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 

in Kraft getreten ist, welche den Kantonen eine Mehrwert-

abgabe von 20 % bei Neueinzonungen vorschreibt.

Argumente für die Mehrwertabgabe

 22  Bundesgericht: Entscheid 105 Ia 134 – Münch-Küry, 1979
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Eine zweckgebundene Verwendung der Mittel der Mehrwertabgabe ist aus politischen Gründen als sinnvoll zu  

erachten. Dabei muss eine gesamtschweizerische Sicht gewonnen werden. Dafür werden in der Schweiz fünf  

urbane Potentiale identifiziert.23

Zentren und Agglomerationen  

(Metropolitanregionen, Städtenetze, alpine Resorts)

In Zentrumslagen, in den Niedrigsteuergemeinden, den 

Tourismuszentren und an den besten Wohnlagen könn-

ten die Mittel der Mehrwertabgabe für die Abgabe von 

Bauland im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger 

verwendet werden, um eine ausreichende soziale Durch-

mischung zu garantieren, den Siedlungsraum zu verdich-

ten und die Erstellung von bezahlbarem Wohnraum zu 

fördern. Damit können griffige Massnahmen gegen die 

Zersiedelung und die Gentrifizierung getroffen werden. 

Weitere Verwendungensmöglichkeiten sind: 

•		 	Realisierung	von	städtebaulichen	Aufwertungen	 

und Verdichtungen

•		 Verbesserungen	der	Gebietsausstattungen

•		 Förderung	des	öffentlichen	Verkehrs

•		 Finanzierung	von	ökologischen	Aufwertungen

•		 Gestaltung	von	öffentlichen	(Grün-)Räumen

Ländliche Regionen  

(stille Zonen, alpine Brachen und alpine Resorts)

Die Bauzonenflächen pro Einwohner sind in den verschie-

denen Regionen der Schweiz sehr unterschiedlich ver-

teilt. Während in den Zentren ca. 200 m2 Bauland pro 

Einwohner existieren, weisen Agrargemeinden und tou-

ristische Gemeinden das drei- bis vierfache Bauland pro 

Einwohner auf.24 Deshalb müssen in den ländlichen Regi-

onen die überdimensionierten Bauzonen verkleinert und 

der Naturschutz und die Landschaftspflege gefördert 

werden, um der Zersiedelung entgegenzuwirken.

Es ist zu überlegen, ob Kantone und Gemeinden, die zu 

grosse Bauzonenreserven aufweisen, einen höheren 

Prozentsatz, z. B. 50 %, in einen nationalen Ausgleichs-

fonds für Auszonungen bezahlen sollten. Dadurch könn-

te die Mehrwertabgabe als Instrument mit einer gewissen 

Gerechtigkeit einen Ausgleich der Bauzonenreserven 

herbeiführen.

Verwendung der Mittel der Mehrwertabgabe

 23  ETH Studio Basel, Institut Stadt der Gegenwart: Die Schweiz – Ein städtebauliches Portrait, ETH Zürich, 2005
 24  Bundesamt für Raumentwicklung: Bauzonenstatistik Schweiz 2007
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Grundstückgewinnsteuer 

Bei der Grundstückgewinnsteuer werden Steuern auf 

Verkaufsgewinne von Grundstücken und Immobilien er-

hoben, gedacht als Instrument gegen die Spekulation. 

Je länger der Zeitraum zwischen Kauf und Verkauf eines 

Grundstücks ist, desto weniger Grundstückgewinnsteu-

ern müssen entrichtet werden. Dies führt zu einer Bau-

landhortung. Die Höhe der Grundstückgewinnsteuer ist 

je nach Kanton oder Gemeinde extrem unterschiedlich. 

Zudem wird die Grundstückgewinnsteuer erst beim Ver-

kauf und nicht bei der Einzonung erhoben. Dadurch ent-

steht kein Druck, das eingezonte Bauland auch zu über-

bauen. Damit jedoch keine doppelte Besteuerung erfolgt, 

müsste die Grundstückgewinnsteuer bei der Mehrwert-

abgabe in Abzug gebracht werden können.

Städtebauliche Verträge

Gewisse Kantone oder Gemeinden schöpfen einen Teil 

des Mehrwerts über städtebauliche Verträge ab. Die Gel-

der werden oft für Infrastrukturprojekte verwendet (z. B. 

ein öffentlicher Park, die Verbreiterung einer Strasse etc.). 

Auch diese Beträge müssten bei der Mehrwertabgabe in 

Abzug gebracht werden können.

Handänderungssteuer

Die Handänderungssteuer ist eine Abgabe, die auf dem 

Grundstückgeschäft als solchem erhoben wird. Sie wird 

von den Kantonen und/oder ihren Gemeinden, nicht aber 

vom Bund erhoben. Die Handänderungssteuer ist kein 

geeignetes Instrument zur Steuerung der Flächeninan-

spruchnahme.25

Liegenschaftssteuer

Die Steuersätze sind kantonal unterschiedlich und liegen 

in den meisten Kantonen bei ca. 1 Promille des amtlichen 

Schätzwertes. Im Kanton Wallis liegen sie im Maximum 

bei 3 Promille. Interessant ist die Idee, bei der Liegen-

schaftssteuer einen «Multiplikator für Zweitwohnungen» 

einzuführen.26

Andere Steuern und Abgaben

 25  Fabian Waltert, Marco Pütz, Rosa Böni, Irmi Seidl: Fiskalische Instrumente und Flächeninanspruchnahme, Eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bundesamt für Raumentwicklung, 2010

 26  ebd-
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Die Erträge der Mehrwertabgabe können wie vorgängig beschrieben für die Abgabe von Bauland im Baurecht an  

gemeinnützige Wohnbauträger verwendet werden. Dabei müssen die kantonalen und die kommunalen Instrumente 

der aktiven Bodenpolitik sinnvoll miteinander verzahnt werden.

aktIve BodenpoLItIk

Kantonale Instrumente einer aktiven Bodenpolitik

Ausnützungsbonus

Auszonung von
gehortetem BaulandKaufrecht des

Gemeinwesens

Nutzungs-
beschränkungen

Verdichtung
Zonen für preis-

günstigen Wohnraum

Wohnanteil für preis-
günstigen Wohnraum

Instrumente
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 27  Niklaus Spori, Lukas Bühlmann: Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus, Beilage Zeitschrift «Raum & Umwelt», VLP, 1/2010
 28  Harald Klein, Stadtplaner Zug: Stadt Zug – Zone für preisgünstigen Wohnungsbau, Fachtagung VLP in Zug , 07.04.2011

Auf kantonaler Ebene gibt es raumplanerische Instru-

mente, die die Bodenpolitik der Gemeinden sinnvoll er-

gänzen.27

Spezialzonen für den preisgünstigen Wohnungsbau

Grundeigentümer werden verpflichtet, in definierten Spe-

zialzonen preisgünstigen Wohnungsbau zu realisieren. 

Doch eine private Grundeigentümerschaft hat im Ge-

gensatz zum Gemeinwesen oder den gemeinnützigen 

Wohnbauträgern keinen Nutzen davon, wenn sie preis-

werte Wohnungen erstellt und möchte eine möglichst 

hohe Rendite erzielen. Die Motivation, sich an die Vorga-

ben zu halten, ist gering, der Kontrollaufwand dement-

sprechend gross. Deshalb müssten maximale Mietzinse 

definiert und genehmigt sowie Kontrollmechanismen auf-

gebaut werden. 

Als Schutzmassnahme gegen die Verdrängung der an-

sässigen Bevölkerung in touristischen Gebieten können 

Spezialzonen trotzdem ein geeignetes Instrument dar-

stellen. Die ausgeschiedenen Spezialzonen werden da-

durch vom normalen Immobilienmarkt getrennt.

Wohnanteile für den preisgünstigen Wohnungsbau

Bei den Wohnanteilen für den preisgünstigen Wohnungs-

bau werden in dafür bestimmten Wohnzonen Anteile von 

beispielsweise einem Viertel oder einem Drittel definiert, 

auf denen preisgünstiger Wohnungsbau realisiert wer-

den muss. Es ergeben sich die gleichen Probleme wie bei 

den Spezialzonen.

Nutzungsbeschränkungen 

Bei diesem Modell werden Nutzungsbeschränkungen 

zugunsten gemeinnütziger Wohnbauträger definiert. 

Arealbesitzer müssen einen bestimmten Teil im Baurecht 

an gemeinnützige Wohnbauträger abgeben oder Wohn-

raum nach dem Prinzip der Kostenmiete erstellen.

Kaufrecht des Gemeinwesens

Bei diesem Modell, wie es die Stadt Zug oder die Ge-

meinde Oberägeri (ZG) bereits kennen, geniesst die Ge-

meinde ein Kaufrecht bei Nichterfüllung der Nutzungs-

pflicht oder einer Bebauungspflicht. Das Kaufrecht wird 

als Sanktionsmassnahme zur Sicherstellung der raum-

planerischen Vorgaben verwendet. Die durch ein Kauf-

recht erworbenen Grundstücke könnten entweder vom 

Gemeinwesen selbst bebaut oder verwaltet werden oder 

auch an gemeinnützige Wohnbauträger im Baurecht ab-

gegeben oder verkauft werden.

Auszonung von gehortetem Bauland

Wenn sich ein Eigentümer weigert, eingezontes Bauland 

zu überbauen, dann könnte dieses theoretisch wieder 

ausgezont werden. Es muss davon ausgegangen wer-

den, dass Auszonungen nur dort realisiert werden kön-

nen, wo es zu viel Bauland gibt, also in den ländlichen 

Regionen. Wenn es aber um gehortetes Bauland in den 

Agglomerationen geht, dann lassen sich die Grundeigen-

tümer durch eine Auszonung nicht beeindrucken, denn 

sie wissen genau, dass ihr Bauland später wieder ein-

gezont würde. Durch die Auszonung können sogar noch 

Steuern gespart werden. 

Ausnützungsbonus 

Für die Erstellung von preiswertem Wohnungsbau sol-

len Grundeigentümer einen Bonus auf die erlaubte Aus-

nützung erhalten. Dabei werden zwei Dinge verknüpft, 

die nichts miteinander zu tun haben. Ein Bonus von 10 % 

wäre zu klein, um einen echten Anreiz zu schaffen. Ein hö-

herer Bonus wäre andererseits gestalterisch fragwürdig.

Verdichtung

In der Stadt Zug hat die reine Verdichtung nicht zum Bau 

von preisgünstigen Wohnungen geführt. Das Resultat 

der Verdichtung war eine Erhöhung des Landwerts.28 Die  

Verdichtung kann deshalb nur in Kombination mit ande-

ren raumplanerischen Instrumenten zur Förderung von 

preisgünstigem Wohnungsbau führen.

Kantonale Instrumente
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Zur Sicherung eines ausgewogenen Anteils an preis-

günstigen Mietwohnungen ist auf kommunaler Ebene 

eine langfristige Liegenschafts- und Bodenpolitik not-

wendig. So können Gemeinden vorsorglich Landkäufe 

tätigen, um zu einem späteren Zeitpunkt den gemeinde-

eigenen Boden zu bebauen oder im Baurecht an gemein-

nützige Wohnbauträger abzugeben.

Kommunaler Wohnungsbau

Das Gemeinwesen oder z. B. städtische Stiftungen kön-

nen selbst preisgünstige Wohnungen bauen und diese 

vermieten. So wurden in der Vergangenheit in grösse-

ren Städten oft klassische Sozialwohnungen direkt durch 

das Gemeinwesen erstellt, in denen sich viele Menschen 

mit sozioökonomisch niedrigem Status konzentrieren. 

Dies läuft dem Prinzip der sozialen Durchmischung zu-

wider. Deshalb ist es viel sinnvoller, in normalen Siedlun-

gen nur einen bestimmten Anteil an «Sozialwohnungen» 

zu integrieren.

Abgabe von Bauland im Baurecht an gemein- 

nützige Wohnbauträger

Laut einer Erhebung des Regionalverbandes Zürich von 

Wohnbaugenossenschaften Schweiz stehen in der Stadt 

Zürich nur rund 30 % der Genossenschaftswohnungen 

auf Grundstücken, die ihnen die Stadt verkauft oder im 

Baurecht abgegeben hat. Doch in den vergangenen  

Jahren wurde es für die Wohnbaugenossenschaften zu-

nehmend schwieriger, Bauland auf dem freien Boden-

markt zu erwerben, denn das Angebot ist knapp, und  

für Wohneigentum werden wesentlich höhere Preise  

bezahlt. Gerade deswegen sollte der Anteil von preis-

werten Wohnungen aufrechterhalten oder sogar gestei-

gert werden.

Das Gemeinwesen gibt Bauland im Baurecht nur zu spe-

ziellen Baurechtsbedingungen ab und hat einen hohen 

Zusatznutzen, da auch viele Nachhaltigkeitskriterien 

erfüllt werden. Zudem bleibt das Bauland aus strategi-

schen Gründen in seinem Besitz. Bei der Vergabe von  

Baurechten an gemeinnützige Wohnbauträger wendet 

z. B. die Stadt Zürich folgende Kriterien an: 

•		 Bauträger,	 die	 bereits	 in	 der	Nachbarschaft	 beste-

hende Siedlungen haben (Synergieeffekte bei der Bewirt-

schaftung)

•		 Akzeptanz	 der	 Auflagen	 (Projektwettbewerb)	 und	

Vorgeschichte

•		 Eignung	des	Grundstücks	hinsichtlich	Wohnungsart	

(z. B. Alters-, Studentenwohnungen etc.) oder Grösse/ 

Komplexität der Bauaufgabe (Aufteilung auf mehrere 

Bauträger bei grossen Arealen möglich)

•		 Abwechslung	 zwischen	 Bauträgern	 unterschiedli-

cher Ausrichtung

Bei der Abgabe von Bauland im Baurecht an gemeinnüt-

zige Wohnbauträger wird meistens ein Anteil von 20 % 

mit den Mitteln der Wohnbauförderung (Sozialwohnun-

gen) realisiert. Dadurch ergibt sich eine bessere soziale 

Durchmischung.

Im Zusammenhang mit der Abgabe von Bauland im Bau-

recht an gemeinnützige Wohnbauträger können die be-

reits vorgängig beschriebenen kantonalen Instrumente in 

Kombination zur Anwendung kommen.

Kommunale Instrumente
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Wohnbaugenossenschaften sind Selbsthilfeorganisatio-

nen, die darauf basieren, dass sich Menschen solidarisch 

in einer gemeinnützigen Struktur zusammenschliessen, 

um gemeinsam Bauland zu erwerben und darauf Wohn-

raum zu realisieren, der, wie beim Eigenheimbau, langfris-

tig der Bodenpreisspekulation entzogen wird. Deshalb 

wird dies auch als dritter Weg zwischen Eigentum und 

Miete dargestellt. Mit der Verpflichtung zur Kostenmiete  

und der Spekulationsfreiheit (keine Anpassungen des 

Landwertes an den Marktwert) sinken die Mieten durch 

die Teuerung im Bereich des Baus und der Landpreise  

gegenüber der Marktmiete immer mehr und werden  

preistünstig. Damit leisten sie – ohne je Unterstütung 

durch die öffentliche Hand erhalten zu haben – einen  

Beitrag zur Versorgung einer breiten Bevölkerung mit  

bezahlbarem Wohnraum. 

Abgrenzung zum «sozialen» Wohnungsbau

Neben dem gemeinnützigen Wohnungsbau gibt es in  

der Schweiz die Wohnbauförderung. Dabei wird jedoch 

nicht primär der Wohnungsbau unterstützt, sondern 

Wohnungen werden mit zinslosen Darlehen des Gemein-

wesens vergünstigt. Diese Wohnungen dürfen nur an 

Personen mit begrenztem Einkommen vermietet werden. 

Zudem müssen zwingend Belegungsvorschriften ein- 

gehalten werden. Doch im Vergleich zu Deutschland,  

Österreich oder Frankreich ist der soziale Wohnungsbau 

in der Schweiz praktisch nicht institutionalisiert.

Rechtliche Grundlagen

Art. 41 der Bundesverfassung verlangt von Bund und 

Kantonen, dafür zu sorgen, dass Wohnungssuchende 

in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und priva-

ter Initiative für sich und ihre Familien eine angemessene 

Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können. 

Das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich sieht 

vor, die räumlichen Voraussetzungen für die Entfaltung 

des Menschen und für die Erhaltung der natürlichen  

Lebensgrundlagen zu schaffen oder zu sichern sowie der  

Bevölkerung der verschiedenen Kantonsteile in der Ge-

samtwirkung räumlich möglichst gleichwertige Lebens-

bedingungen zu gewähren. Zudem sollen die für eine 

ausgewogene wirtschaftliche und siedlungspolitische 

Entwicklung des Kantons erforderlichen Flächen für 

Wohnen und Arbeiten sichergestellt werden.

In der Stadt Zürich gibt es seit Jahrzehnten ein Reglement 

über das Rechnungswesen der von der Stadt Zürich un-

terstützten Wohnbauträger. Dieses umschreibt die ein-

zureichenden Projektunterlagen, macht Vorgaben für die 

Rechnungsführung (Amortisationskonto, Erneuerungs-

fonds), Vorstandsentschädigungen und die Entsendung  

von städtischen Abgeordneten in die Vorstände der  

unterstützen Wohnbauträger. In der Stadt Zürich wird 

dieses Reglement heute praktisch bei allen Wohnbau-

genossenschaften angewendet.

Genossenschaftlicher Wohnungsbau
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Wer darf in Genossenschaften wohnen? 

Die starke Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen 

zeigt sich in den langen Wartelisten der gemeinnützigen 

Wohnbauträger, wenn überhaupt solche geführt wer-

den. Meistens werden Kriterien für die Vermietung von 

Wohnräumen angewendet, an denen sich das Entschei-

dungsgremium orientiert, wie beim folgenden Beispiel 

der Wohn- und Baugenossenschaft KraftWerk1 in Zürich:

•		 	Dringlichkeit	des	Wohnungswechsels	aus	finanziel-

len, gesundheitlichen oder sozialen Gründen

•		 	Integration	in	Strukturen,	Engagement	für	 

KraftWerk1

•		 	Förderung	von	neuen	Wohnformen	wie	Haus-	und	

Wohngemeinschaften

•		 	Soziale	Durchmischung

•		 	Dauer	der	Mitgliedschaft	in	der	Genossenschaft

•		 	Mindestbelegung	der	Wohnung

•		 	Einbezug	der	Nachbarschaft	und	nachbarschaftliche	

Verträglichkeit

•		 	Finanzielle	Verhältnisse

•		 	Bleiberecht	in	der	Genossenschaft	(gilt	nur	be-

schränkt für befristete UntermieterInnen)

Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft, in der man sich 

für eine Wohnung bewirbt, ist oft die Grundvorausset-

zung für eine Bewerbung.

Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken

Bei der Abgabe von Bauland an gemeinnützige Wohn-

bauträger gibt es in der Regel ein Zweckentfremdungs-

verbot und ein Vorkaufsrecht durch die Gemeinde. Ein 

Verkauf von Liegenschaften durch Wohnbaugenossen-

schaften ist streng geregelt und deshalb nur in begrün-

deten Ausnahmefällen möglich. Zudem muss er an einer 

Generalversammlung der Wohnbaugenossenschaft mit 

einer hohen Quote beschlossen werden.
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Der gemeinnützige Wohnungsbau bietet mehr als nur 

preiswerten Wohnraum. Es bestehen viele weitere  

Qualitäten, die aus dem Prinzip der Selbsthilfe und den 

Idealen der Gemeinnützigkeit entstanden sind. Das  

Gemeinwesen hat von diesen Qualitäten einen grossen 

gesellschaftlichen Nutzen.

In der Vergangenheit haben sich dank den Wohnbau-

genossenschaften die schlechten Wohnbedingungen 

in den Städten verbessert. In Zukunft können diese eine  

neue, wichtige Rolle für das ökologisch und sozial nach-

haltige Leben unserer Zentren und Agglomerationen 

übernehmen, wenn es um die Entwicklung von ganzen 

Quartieren und ihrer Infrastruktur geht.

Kostenmiete

Genossenschaftliche Wohnungen berechnen bei der 

Mietzinskalkulation nur die effektiven Kosten für Verzin-

sung, Amortisation, Verwaltung und Unterhalt. Gemäss 

einer Erhebung aus dem Jahr 2000 sind die ca. 160 000 

Wohnungen der gemeinnützigen Wohnbauträger bei  

gleicher Wohnfläche rund 15 % günstiger als die Gesamt-

heit der Mietwohnungen. Diese Differenz dürfte sich in 

Folge der eher sinkenden Kostenmiete und der steigen-

den Marktmiete im letzten Jahrzehnt erhöht haben. Mit 

diesen günstigeren Mieten spart die öffentliche Hand 

auch Gelder für Ergänzungs- und Fürsorgeleistungen. 

Belegungsvorschriften

Gemäss Umfrage von wohnbaugenossenschaften zürich,  

dem Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger, gelten 

im Kanton Zürich für fast 90 Prozent der Wohnungen der 

gemeinnützigen Wohnbauträger Belegungsvorschriften 

(ab 200 Wohnungen). Meistens wird die folgende Regel 

angewandt: Anzahl Zimmer (Schlaf-/Wohnzimmer) minus 

1 oder 2 = Mindestanzahl BewohnerInnen

Auch wohlhabende Bevölkerungsschichten sind will-

kommen, wenn diese ihren Flächenverbrauch freiwillig 

einschränken.

Soziale Durchmischung

Die gemeinnützigen Wohnbauträger bieten Wohnraum 

für fast alle Bevölkerungskreise an (das oberste Viertel 

der Einkommen ist deutlich untervertreten). Dabei stre-

ben sie weitest möglich eine Durchmischung an, die un-

terschiedliche Lebensstile zulässt und Schwache nicht 

ausgrenzt, sondern integriert. Sie berücksichtigen insbe-

sondere Familien, Behinderte und Betagte und sind be-

strebt, Wohnungen mit günstigen Mieten Haushalten mit 

geringen Einkommen zur Verfügung zu stellen.29

Seit den 80er Jahren gehen innovative Wohnbaugenos-

senschaften neue Wege und fördern spezielle Wohn- 

formen wie Grosshaushalte mit Gemeinschaftsküche, 

grosse Wohngemeinschaften und Clusterwohnungen 

und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum sparsa-

men Wohnflächenverbrauch und zur Entwicklung neuer 

gemeinschaftlicher Wohnformen.

Reiche Gemeinden wie beispielsweise Küsnacht (ZH)  

haben Grundstücke im Baurecht an gemeinnützige 

Wohnbaugenossenschaften abgegeben, weil erkannt 

worden ist, dass eine ausgewogene Durchmischung  

der Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der Lebens-

qualität ist.30

Mietzins- oder Solidaritätsfonds

Bei fast 80 % der Wohnungen führen die Wohnbauge-

nossenschaften einen Mietzins- oder Solidaritätsfonds 

zur Vergünstigung der Mieten. Für Härtefälle gibt es einen 

Solidaritätsfonds, um das Anteilscheinkapital zu reduzie-

ren oder in Raten zu bezahlen. Niemand soll aus finan-

ziellen Gründen nicht in einer Genossenschaftssiedlung 

leben können.

Nutzen des genossenschaftlichen Wohnungsbaus

 29  Schweizerische Eidgenossenschaft, SVW, Wohnen Schweiz: Charta der gemeinnützigen Wohnbauträger in der Schweiz, 2010
 30  Gemeinderat Küsnacht: Politische Richtlinien 2011 bis 2014, 2010
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Selbstverwaltung und Partizipation

Einige Genossenschaften wie zum Beispiel die Wogeno-

Genossenschaften streben mit Hausvereinen einen mög-

lichst hohen Grad an Selbstverwaltung an. Ein weiteres 

wichtiges Merkmal von innovativen Genossenschaften ist 

der Einbezug der Genossenschaftsmitglieder in den Pla-

nungsprozess. Für Interessierte und zukünftige Bewoh-

nende gibt es Veranstaltungen, an denen ausgewählte 

Themenbereiche mit einem breiteren Publikum und teils 

mit Fachreferenten vertieft werden.

Gemeinschaftliches Wohnen

Gerade in den Städten, wo das Wohnen immer teurer wird 

und sich auch wegen des breiten Dienstleitungsange-

bots eine grosse Nachfrage von untypischen Lebensent-

würfen konzentriert, leistet die klassische Wohngemein-

schaft als Ur-Typ des gemeinschaftlichen Wohnens einen 

wichtigen Beitrag zum verdichteten Wohnen und somit 

gegen die Zersiedelung.

Architektur

Es ist ein breites Spektrum von Wohnbauprojekten der 

Wohnbaugenossenschaften entstanden, bei denen über 

Architekturwettbewerbe die notwendige gestalterische 

Qualität gesichert worden ist.

Energieeffizientes Bauen und Mobilitätskonzepte

Viele neue Genossenschaften orientieren sich an den 

Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft, nutzen überdurch-

schnittlich oft Solarenergie, und die neuen Siedlungen 

werden meistens mindestens im Minergie-Standard er-

stellt.

Mobilitätskonzepte 

Seit einigen Jahren leisten einige neue Genossen-

schaftsprojekte einen Beitrag zur Reduktion des moto-

risierten Individualverkehrs. Es entstehen autoarme oder 

seit neustem auch autofreie Siedlungen. Dafür werden 

mit Verkehrsplanern Mobilitätskonzepte erarbeitet. Die-

se werden in den Mietverträgen mit den Bewohnenden 

durchgesetzt.

Flächen für Gemeinwesen

Die Stadt Zürich verlangt in Baurechtsverträgen mit Ge-

nossenschaften, dass 1 % der Nutzfläche der Stadt Zü-

rich kostenlos zur Nutzung zur Verfügung gestellt wer-

den muss.

Kunst am Bau

Die Stadt Zürich verlangt bei der Abgabe von Bauland im 

Baurecht, ein ½ % der Bausumme für Kunst am Bau zu 

verwenden. Bei kleineren Bauprojekten wird sogar 1 % 

der Bausumme verlangt.
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Als Alternative zum gemeinnützigen Wohnungsbau wur-

de wiederholt von Ökonomen eine Subjektförderung ge-

nannt. In einem freien Mietwohnungsmarkt sollte sich 

demnach ein ökonomisches Gleichgewicht einpendeln. 

In den Zentren und an den besten Lagen würden hö-

here Mieten bezahlt und dadurch auch sparsamer mit 

Wohnflächen umgegangen. Dank der Subjektförderung 

(Wohngeld) könnten auch sozial schwache Bevölke-

rungsschichten an zentraleren Lagen wohnen. 

Bei der Subjektförderung wird jedoch fälschlicherweise  

davon ausgegangen, dass die Wohnbaugenossenschaften  

vom Gemeinwesen subventioniert werden.31 Die Modell-

rechnung auf Seite 28 zeigt, dass das Bauland trotz der 

Abgabe im Baurecht an Genossenschaften seinen Wert 

nicht verliert. Im Falle einer zukünftigen Teuerung und  

Bodenpreissteigerung würde die Stadt Zürich sogar  

profitieren. In der Stadt Zürich stehen rund 30 % der Ge-

nossenschaftswohnungen auf Bauland, das ihnen die 

Stadt verkauft oder im Baurecht abgegeben hat.32

Bei der Subjektförderung hingegen könnten Eigentümer 

von Mietwohnungen ihre Gewinne mit Bewohnerinnen 

und Bewohnern, die Wohngeld erhalten, maximieren. 

Analog zur Sozialhilfe müssten Schwellenwerte definiert 

werden, bis zu welcher Höhe die Mieten der sozial schwa-

chen Bevölkerungsgruppen mit Subjekthilfe unterstützt 

werden müssten. Dadurch würden die sozial Schwächs-

ten dennoch aus den Zentren verdrängt (Gentrifizierung). 

Eine Studie des Amts für Statistik des Kantons Zürich aus 

dem Jahr 2001 zur Wohnbauförderung im Kanton Zürich 

kam zum Schluss, dass die Subjektförderung das Ge-

meinwesen viel teurer zu stehen käme als das heutige 

System, weil dadurch ein einklagbares Recht entstünde, 

unter gewissen Bedingungen Mietzuschüsse zu verlan-

gen.33 Sie wäre ausserdem weniger nachhaltig, weil die 

Mietzuschüsse für immer teurer werdende Wohnungen 

immer höher werden müssen.34 Hinsichtlich der Einkom-

mensverhältnisse zeigen gesamtschweizerische Ver-

brauchserhebungsdaten aus dem Jahr 1998, dass Bau-

genossenschaften einen überproportionalen Beitrag zur 

Wohnversorgung von Personen und Haushalten mit tie-

fen und sehr tiefen Einkommen leisten.35

 31   Avenir Suisse, Patrik Schellenbauer: Wanderung, Wohnen und Wohlstand, Diskussionspapier Avenir Suisse, 12.07.2011
 32   Schweizerischer Verband für Wohnungswesen SVW: Zürcher Erklärung zur Wohnungspolitik, 2011
 33   Statistisches Amt des Kantons Zürich: Wirkungen und Nutzen der Wohnbauförderung im Kanton Zürich, Bericht im Auftrag von: Amt für 

Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, Fachstelle Wohnbauförderung; Bundesamt für Wohnungswesen, Grenchen; Finanzdepartement 
der Stadt Zürich; Schweizerischer Verband für Wohnungswesen, Sektion Zürich, 10.2001

 34   Schweizerischer Verband für Wohnungswesen Zürich: Ein klares Votum zu Belegungsvorschriften, Medienmitteilung, 05.07.2011
 35   Statistisches Amt des Kantons Zürich: Wirkungen und Nutzen der Wohnbauförderung im Kanton Zürich, Bericht im Auftrag von: Amt für 

Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, Fachstelle Wohnbauförderung; Bundesamt für Wohnungswesen, Grenchen; Finanzdepartement 
der Stadt Zürich; Schweizerischer Verband für Wohnungswesen, Sektion Zürich, 10.2001

suBjektförderunG Ist keIne  
aLternatIve
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Wenn das Gemeinwesen Bauland im Baurecht an ge-

meinnützige Wohnbauträger abgibt und dadurch, wie im 

ersten Teil dargelegt, der Zersiedelung und der Gentrifi-

zierung entgegengewirkt werden kann, dann stellt sich 

die Frage, zu welchen Bedingungen dies erfolgt und  

welchen Preis das Gemeinwesen dafür bezahlt. In der 

Tagespresse war zu lesen, dass die «Wohnbauförderung 

in Zürich (…) teuer und ungerecht» sei.1 Eine «Subventi-

on von (…) rund 350 Millionen Franken pro Jahr» würden 

die gemeinnützigen Wohnbauträger in der Stadt Zürich 

erhalten.2

Anhand der nachfolgenden Modellrechnung wird auf-

gezeigt, zu welchen Bedingungen ein Baurecht in der 

Stadt Zürich an gemeinnützige Wohnbauträger abge-

geben wird und dass das Gemeinwesen davon finanziell  

profitiert. Zudem wird die genossenschaftliche Form des 

Eigentums steuerrechtlich benachteiligt und die Genos-

senschaften profitieren nicht von den zahlreichen Erleich-

terungen für das Wohneigentum.

 1   Martin Huber: Hauseigentümer: Wohnbauförderung in Zürich ist teuer und ungerecht, «Tages-Anzeiger», 01.04.2011
 2   Avenir Suisse, Patrik Schellenbauer: Wanderung, Wohnen und Wohlstand, Diskussionspapier Online-Portal Avenir Suisse, 12.07.2011

das GeMeInWesen profItIert  
durch dIe aBGaBe von BauLand  
IM Baurecht an WohnBau- 
Genossenschaften
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Die Abgabe von Bauland an Wohnbaugenossenschaften  

und andere gemeinnützige Wohnbauträger erfolgt in der 

Stadt Zürich zu bestimmten Baurechtsbedingungen. Die 

nachfolgend ausgeführten Berechnungen zeigen auf, 

dass sich diese Form der aktiven Bodenpolitik für das Ge-

meinwesen auch finanziell lohnt. Es sind keine versteck-

ten Subventionen damit verbunden. 

Die Baurechtsbedingungen wurden in einer Modellrech-

nung für drei verschiedene Baurechte berücksichtigt. Die 

Berechnungen zeigen auf, dass das abgegebene Bau-

land durch das Baurecht, vergleicht man es mit dem Ver-

kehrswert, nicht an Wert verliert.

Die Baurechtsbedingungen sind jedoch so ausgestaltet, 

dass die zukünftige Teuerung und eine allfällige Boden-

preissteigerung den Wert beeinflussen können.

Bei einer angenommenen Teuerung würden die Wohnbau-

genossenschaften beim Baurechtszins einerseits profi-

tieren, weil der Baurechtszins nur zu 50 % der Teuerung  

angepasst wird. Andererseits profitiert die Stadt Zürich 

bei einem späteren Heimfall, also wenn das Baurecht ab-

läuft, denn die Stadt muss dadurch nur noch eine sehr 

kleine Heimfallentschädigung ausrichten.

Wird jedoch eine langfristige Bodenpreissteigerung in der 

Modellrechnung angenommen, dann zeigt sich, dass das 

im Baurecht abgegebene Bauland dadurch sogar einen 

Mehrwert von 20 bis 30 % erhalten würde. Die Wohnbau-

genossenschaften können beim Baurecht der Stadt Zü-

rich nicht an den Bodenpreissteigerungen teilhaben, und 

das Bauland bleibt im strategischen Besitz der Stadt.

BauLand IM Baurecht an Wohn- 
BauGenossenschaften schafft  
preIsWerte WohnunGen – und  
Ist ökonoMIsch sInnvoLL

Zusammenfassung
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Wenn das Gemeinwesen Bauland im Baurecht an ge-

meinnützige Wohnbauträger abgibt, stellt sich die Frage,  

zu welchen Konditionen dies geschehen soll. In der Ta-

gespresse war zu lesen, dass die Wohnbauförderung 

in Zürich teuer und ungerecht sei.1 Die gemeinnützigen 

Wohnbauträger in der Stadt Zürich erhielten eine Subven-

tion von rund 350 Millionen Franken pro Jahr.2

Basierend auf dem MEV-System des Schweizerischen 

Instituts für Immobilienbewertung3 wird in einer Modell-

rechnung aufgezeigt, zu welchen Bedingungen ein Bau-

recht in der Stadt Zürich an gemeinnützige Wohnbau-

träger abgegeben wird und wer davon profitiert. Dabei 

wurden die folgenden genossenschaftlichen Baurechte 

untersucht:

•		 Baurechtsvertrag	 für	 genossenschaftlichen	 Woh-

nungsbau mit der Jubiläums-Baugenossenschaft «mehr 

als wohnen» auf dem Hunzikerareal, Hagenholzstrasse 

102a4

•		 Baurechtsvertrag	für	die	Erstellung	einer	gemeinnüt-

zigen Wohn- und Gewerbeüberbauung auf dem Areal 

Kalkbreite, Quartier Aussersihl, Genossenschaft Kalk-

breite5

•		 Baurechtsvertrag	 für	 genossenschaftlichen	 Woh-

nungsbau im Wolfswinkel (Projekt «Wohnen für alle»), 

Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ)6

Die Beispiele konnten nicht eins zu eins übernommen 

werden, denn die Genossenschaften vergünstigen einen  

Anteil von ca. 20 % der Wohnungen mit den Mitteln der 

Wohnbauförderung. Es werden Wohnungen mit zins-

losen Darlehen des Gemeinwesens sowie mit für diese 

Wohnungen tieferen Baurechtszinsen vergünstigt. Die-

se Wohnungen dürfen nur an Personen mit begrenztem 

Einkommen vermietet werden. Zudem müssen zwingend 

Belegungsvorschriften eingehalten werden. Es ist der öf-

fentlichen Hand wichtig, dass solche «Sozialwohnungen» 

in normale Siedlungen integriert werden können. Jeder 

Bauträger könnte dies freiwillig tun. Deshalb weicht die 

Modellrechnung vom effektiven Baurechtsvertrag ab. 

In der Modellrechnung werden die Baurechtsverträge 

jedoch nur insofern abgeändert, wie wenn 100 % frei- 

tragende Wohnungen erstellt würden.

Die Stadt Zürich unterhält über hundert Baurechts- 

verträge mit gemeinnützigen Bauträgern. Diese Verträge 

sind sehr unterschiedlich ausgestaltet, denn sie werden 

jeweils den spezifischen Gegebenheiten angepasst. Als 

Basis verwendet die Stadt Zürich eine einheitliche Rege-

lung bei den Baurechten für den gemeinnützigen Woh-

nungsbau.7

ausGanGsLaGe

 1 Martin Huber: Wohnbauförderung in Zürich ist teuer und ungerecht, «Tages-Anzeiger», 01.04.2011
 2 Avenir Suisse, Patrik Schellenbauer: Wanderung, Wohnen und Wohlstand, Diskussionspapier Online-Portal Avenir Suisse, 12.07.2011
 3 SIREA Schweizerisches Institut für Immobilienbewertung: Die Werttheorie der Immobilie, 2009/2010 V1
 4 Stadtrat der Stadt Zürich: Überweisung des Stadtrates an den Gemeinderat, Weisung 483, 03.02.2010
 5 Stadtrat der Stadt Zürich: Weisung des Stadtrates an den Gemeinderat, Weisung 488, 17.03.2010
 6 Stadtrat der Stadt Zürich: Überweisung des Stadtrates an den Gemeinderat, Weisung 355, 01.06.2005
 7 Stadt Zürich: Rechnungsreglement Stadt Zürich, 2003
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In der Modellrechnung wurde der Prozentsatz der Kat. IV  

angewendet für den freitragenden Wohnungsbau. Die 

Zonen bezeichnen die Ausnützung des Baulandes. An-

hand der Tabelle kann der dem Baurechtszins zugrunde  

liegende Landwert des Baurechts im Verhältnis zu den  

Gesamtanlagekosten errechnet werden.

Der Baurechtszins beträgt jeweils 3,25 % des Landwerts 

des Baurechts. Dies entspricht dem durchschnittlichen 

Referenzzinssatz der letzten 5 Jahre.

Der Baurechtszins wird alle 5 Jahre zu 50 % dem Landes-

index der Konsumentenpreise angepasst. Wenn davon 

ausgegangen wird, dass wir auch in Zukunft eine jähr- 

liche Teuerung haben werden, dann bedeutet dies, dass 

der Baurechtszins mit zunehmender Dauer kaufkraft- 

bereinigt günstiger wird.

Wenn in einer Siedlung Wohnungen mit den Mitteln der 

Wohnbauförderung vergünstigt werden, dann wird dem-

entsprechend anteilsmässig ein günstigerer Baurechts-

zins berechnet. Für die Modellrechnung wurde jedoch mit 

100 % freitragenden Wohnungen gerechnet.

Heimfallentschädigung

Die Baurechtsverträge wurden für eine Dauer von 62 Jah-

ren abgeschlossen. Davon sind zwei Jahre für die Bau-

realisierung vorgesehen. Dazu gibt es die Option, das 

Baurecht zweimal um 15 Jahre zu verlängern. In der  

Modellrechnung wird von einem Heimfall in 92 Jahren 

ausgegangen.

Dem Amortisationskonto (Abschreibungskonto) ist spä-

testens ab dem 11. Jahr nach Bezug der Wohnungen zu-

lasten der Erfolgsrechnung jährlich mindestens ½ % der 

gesamten Erstellungskosten ohne Land zuzuweisen.

Nach 80 Jahren befinden sich dementsprechend 40 % 

der Nettoanlagekosten im Amortisationsfonds. Die Stadt 

Zürich wird in 92 Jahren, beim Heimfall, die restlichen  

60 % der Nettoanlagekosten vergüten (Heimfallentschä-

digung).

Dadurch, dass die Heimfallentschädigung nicht an den 

späteren Verkehrswert gekoppelt ist, wird die Stadt die 

Gebäude zu einem sehr günstigen Preis erwerben. Zu-

dem beteiligen sich die Wohnbaugenossenschaften 

zu 40 % an der Amortisation. Durch die angenommene  

Teuerung in der Zukunft wären die Bauten am Ende des 

Baurechts viel mehr wert, als die Stadt dafür bezahlen 

muss. Im Gegensatz zum Baurechtszins profitiert bei der 

Heimfallentschädigung nun die Stadt von einer zukünfti-

gen Teuerung.

Technische Entwertung

Die technische Entwertung kann bei dieser Betrachtung 

vernachlässigt werden, denn die Wohnbaugenossen-

schaften müssen einen Erneuerungsfonds führen. Jähr-

lich müssen zulasten der Erfolgsrechnung mindestens  

1 % bis maximal 15 % des Gebäudeversicherungswertes 

in den Erneuerungsfonds eingelegt werden. Neben dem 

normalen Unterhalt und den kleinen Reparaturen werden 

grosse Anteile von grosszyklischen Erneuerungen vom 

Erneuerungsfonds getragen, und damit muss weniger  

aktiviert werden, was wiederum zu kleineren Mietzins- 

erhöhungen führt. Da der Erneuerungsfonds an die Ge-

bäude gekoppelt ist, wird dieser beim Heimfall an die 

Stadt übergehen. Wenn die Gebäude saniert zurückge-

ModeLLrechnunG

Baurechtsvertrag

 Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E

Kat. 150 % 125 % 100 % 75 % 50 %

IV 16 % 17 % 18 % 19 % 20 %

Baurechtszins 

In der Stadt Zürich wird der Baurechtszins nach den Richtlinien von 1965 berechnet:
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geben würden, dann wäre der Erneuerungsfonds mehr 

oder weniger leer. Umgekehrt wäre der Erneuerungs-

fonds gefüllt, falls eine grosszyklische Sanierung kurz-

fristig anstehen würde.

Besondere Baurechtsbedingungen

Die Stadt hat neben den Baurechtszinsen einen grossen 

weiteren Nutzen durch die gemeinnützigen Wohnbau-

träger, der nur teilweise in Franken beziffert werden kann. 

Ein Teil dieses Nutzens wird in der Modellrechnung bei 

den besonderen Baurechtsbedingungen berücksichtigt. 

In den Baurechtsverträgen sind teilweise zusätzlich fol-

gende Punkte aufgeführt:

•		 Der	Stadt	ist	bei	Bedarf	1	%	der	erstellten	Nutzfläche	

unentgeltlich im Rohbau für die Quartierversorgung zur 

Verfügung zu stellen. Dadurch entgehen dem Baurechts-

nehmer Mieterträge. 

•		 Für	künstlerischen	Schmuck	ist	½	bis	1	%	der	Bau-

summe aufzuwenden.

•		 Der	Baurechtsnehmer	kann	verpflichtet	werden,	Kos-

ten der Quartierinfrastruktur zu übernehmen.

•		 Die	 Stadt	 verlangt,	 dass	 bestimmte	 energetische	 

oder bauökologische Standards eingehalten werden 

(Minergie-Eco, Minergie-P, Kriterien 2000-Watt-Gesell-

schaft). Dadurch entstehen den Genossenschaften bau-

liche Mehrkosten von 5 bis 14 %, wobei nur ca. ein Drittel 

davon bei den Energiekosten des Gebäudes kompen-

siert werden kann.8 In den Modellrechnungen werden 

Mehrkosten von 10 % (Hunzikerareal, Kalkbreite) resp. 

2 % (Wolfswinkel, nur Minergie) angenommen. Dazu  

kommen jeweils noch jährliche Zusatzausgaben für  

Erneuerungsfonds (1 %) und Unterhalt (½ %) für diese 

baulichen Mehrkosten.

•		 Durch	den	Mietzins-	oder	Solidaritätsfonds	werden	

Mieten siedlungsintern verbilligt. Dadurch leisten die  

Genossenschafterinnen und Genossenschafter selbst 

einen finanziellen Beitrag, damit sozial Schwache in der 

Siedlung leben können. In der Regel wird ca. 1 % der 

Mietzinseinnahmen dafür verwendet. 

Weitere nicht berücksichtigte Nutzen 

•		 Die	 Mieten	 der	 von	 diesen	 Genossenschaften	 er-

stellten Wohnungen sind infolge der Kostenmiete bereits  

bei der Vermietung zum Teil viel günstiger als eine Markt-

miete. Dieser Effekt vergrössert sich mit den Jahren.  

Damit spart die öffentliche Hand Sozialbeiträge (Fürsor-

ge- und Ergänzungsleistungen). Diese zusätzlichen Ein-

sparungen sind in der Rechnung nicht enthalten 

•		 Durch	die	Belegungsvorschriften	 leisten	die	Wohn-

baugenossenschaften einen Beitrag zum sparsamen 

Umgang mit Wohnflächen. Diese Kosten können nicht in 

Franken beziffert werden.

•		 Einige	 Wohnbaugenossenschaften	 erstellen	 auto- 

arme (Hunzikerareal) resp. autofreie (Kalkbreite) Siedlun-

gen. Die Bewohnerinnen und Bewohner weisen deshalb 

einen unterdurchschnittlichen Motorisierungsgrad auf. 

Dadurch spart die Stadt Infrastrukturkosten. Diese Kos-

ten können nicht in Franken beziffert werden.

 8  Stokar + Partner AG, Baukostenplanung Ernst AG, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, im Auftrag von Amt für Umweltschutz und 
Energie BL und Amt für Umwelt und Energie BS: Untersuchung von Mehrkosten von Minergie-P-Bauten, 03.2010
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Verkehrswert des Baulandes

In der Modellrechnung wird der errechnete Landwert mit 

einem Verkehrswert verglichen. Der Verkehrswert ist der 

Marktpreis, den ein institutioneller Anleger (z. B. Pensions- 

kasse) für das Bauland bezahlen würde. 

Für Stockwerkeigentum des oberen Preissegments wird 

zurzeit auf dem Bodenmarkt ein 50 – 100 % höherer Bau-

landpreis bezahlt. Ein Vergleich mit Baulandpreisen für 

Wohneigentum wäre jedoch falsch und würde den Zielen 

der aktiven Bodenpolitik der Stadt Zürich widersprechen, 

langfristig im Besitz des Baulandes zu bleiben.

Teuerung

Die Jahresteuerung betrug über die letzten 50 Jahre 

durchschnittlich 2,8 %, über die letzten 25 Jahre durch-

schnittlich 1,5 % und über die letzten 10 Jahre durch-

schnittlich 0,9 %. Das Bundesamt für Statistik prognosti-

ziert für die Jahre 2013 und 2014 eine Jahresteuerung von 

0,1 %, resp. 0,3 % (Stand September 2013). In der Modell-

rechnung wird deshalb eine langfristig durchschnittliche 

jährliche Teuerung von 1,5 % angenommen.

Bodenpreissteigerung

In der Fachliteratur gibt es nur sehr wenige Hinweise für 

langfristige Landwertsteigerungen.

Die nachfolgende Grafik, publiziert vom Generalrat für 

Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Frankreich, zeigt 

den Index der Immobilienpreise im Verhältnis zum verfüg-

baren Einkommen pro Haushalt in Paris und Frankreich 

von 1800 bis heute.

Von 1965 bis 2001 hat sich der Index der Immobilien-

preise in Frankreich relativ zum Einkommen der privaten  

Haushalte in einer Bandbreite von 20 % bewegt.9 Die  

Grafik lässt den Schluss zu, dass sich Immobilienwerte 

langfristig parallel zum Einkommen eines Haushaltes ent-
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wickeln. In der Schweiz sind die Einkommen in den letz-

ten 40 Jahren real jährlich um 1,3 % gestiegen. Auf dieser 

Grundlage könnte angenommen werden, dass sich auch 

die zukünftige Bodenpreissteigerung in diesem Bereich 

bewegen würde.

In einer anderen Studie ist ein Gebäude an der Heren-

gracht in Amsterdam untersucht worden. Die Studie kam 

zum Schluss, dass sich der reale Wert von 1628 bis 1973 

nur verdoppelt hat. Dies würde eine jährliche Wertsteige-

rung um 0,2 % ergeben.10 Geht man davon aus, dass der 

Anteil des Landwertes ca. 25 % am gesamten Immobilien- 

wert beträgt, dann ergibt sich eine Bodenpreissteigerung 

von 0,8 %.

In der Modellrechnung wird deshalb aufgrund der beiden 

oben stehenden Überlegungen eine durchschnittliche 

jährliche Bodenpreissteigerung von 1 % angenommen.

Marktmieten

Bei der Verkehrswertberechnung müssen Marktmieten 

eingesetzt werden, denn auch ein institutioneller Anleger 

(z. B. Pensionskasse) müsste mit solchen Marktmieten  

kalkulieren. Dadurch wird mehr Mietertrag generiert 

und der Ertragswert erhöht. Dass die Genossenschaf-

ten günstigere Mieten verlangen, kommt daher, dass die 

Wohnbaugenossenschaften nur die effektiven Kosten 

berechnen und keine Rendite erzielen. Dies kommt den 

Bewohnerinnen und Bewohnern zugute.

Zinssätze

Bei der Modellrechnung wird ein Bruttozinssatz von 5,0 % 

und ein Nettozinssatz von 3,5 % angenommen. Der Re-

ferenzzinssatz der letzten 5 Jahre betrug zum Zeitpunkt 

der Realisierung 3,25 %.

 9  Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien, Frankreich, www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
 10  Eichholtz P.M.A.: A Long Run House Price Index: The Herengracht Index, 1628–1973, 1996
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Das Bauland wird aufgrund der Baurechtsbedingungen 

in einzelne Wertelemente (WE) zerlegt. Die Summe aller 

Wertelemente ergibt den Verkehrswert des Baulandes.

WE 1  Ertragswert

Der Ertragswert berechnet sich, indem der Mietertrag mit 

dem Bruttozinssatz direkt kapitalisiert wird. Beim Bau-

recht (Genossenschaft) wird der Ertragswert auf 90 Jahre  

reduziert. Beim belasteten Grundstück (Stadt Zürich) ver-

bleibt der restliche Ertragswert.

WE 2  Technische Entwertung

Wie bereits vorgängig erläutert, kann die technische Ent-

wertung in der Modellrechnung vernachlässigt werden. 

In der Modellrechnung wird die technische Entwertung 

mit 0 Fr. aufgeführt.

WE 3  Baurechtszins

Der Wert des Baurechtszinses wird mit einem Renten-

barwert über 90 Jahre berechnet. Der Baurechtszins tritt 

beim Baurecht als negatives, beim belasteten Grund-

stück als positives Wertelement auf.

WE 4  Heimfallentschädigung

Während 80 Jahren werden durch die Genossenschaften  

bereits jährlich ½ % der Anlagekosten (ohne Grundstück) 

linear amortisiert. Die verbleibenden 60 % werden dis-

kontiert, da die Heimfallentschädigung erst in 90 Jah-

ren entrichtet wird. Die Heimfallentschädigung tritt beim  

Baurecht als positives, beim belasteten Grundstück als 

negatives Wertelement auf.

WE 5  Besondere Baurechtsbedingungen

Es werden alle Zusatzausgaben, die durch die beson-

deren Baurechtsbedingungen entstehen, summiert. Zu-

dem müssen alle jährlichen Zusatzausgaben als Renten- 

barwert über 90 Jahre eingerechnet werden. Die be-

sonderen Baurechtsbedingungen treten beim Baurecht 

als negatives, beim belasteten Grundstück als positives 

Wertelement auf.

WE 6  Minderung Baurechtszins durch  

Teuerung (Szenarien 2 und 3)

Dieses Wertelement berücksichtigt, dass der Baurechts-

zins durch die Teuerung mit zunehmender Dauer kauf-

kraftbereinigt günstiger wird und tritt beim Baurecht  

als positives, beim belasteten Grundstück als negatives 

Wertelement auf.

WE 7  Minderung Heimfallentschädigung 

durch Teuerung (Szenarien 2 und 3)

Dieses Wertelement berücksichtigt, dass die Heimfall-

entschädigung durch die Teuerung mit zunehmender  

Dauer kaufkraftbereinigt günstiger wird, und beim  

Baurecht als negatives, beim belasteten Grundstück  

als positives Wertelement auftritt. In Szenario 3 wird  

hier auch noch die Minderung durch die Bodenpreis- 

steigerung (nur Landwertanteil) mit eingerechnet.

WE 8  Bodenpreissteigerung Ertragswert 

(Szenario 3)

Dieses Wertelement berücksichtigt, dass durch die  

Bodenpreissteigerung das Grundstück in 90 Jahren 

kaufkraftbereinigt einen viel grösseren Wert haben wird 

als heute und tritt beim Baurecht als negatives, beim be-

lasteten Grundstück als positives Wertelement auf.

Formeln

Aufzinsen: (1+i)^n

Abzinsen (Diskontieren): 1/(1+i)^n

Reduktion: 1-(1/(1+i)^n)

Rentenbarwert: (1-(1+i)^-n)/i

Rentenendwert: (1-(1+i)^-n)/i*(1+i)^n

i = Nettozinssatz     n = Jahre

erLäuterunG Mev-systeM
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kostenBerechnunG

Grundlagen Kostenberechnung

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel

Parzellenfläche 40 172 6 350 23 738 m²

Wohnfläche 41 981 7 500 19 161 m²

Gewerbefläche 3 500 4 800 0 m²

Marktmiete Wohnen 260 280 220 Fr./m² a

Marktmiete Gewerbe 200 280 0 Fr./m² a

Anlagekosten (ohne Grundstück) 176 000 000 52 500 000 64 500 000 Fr.

Bruttozinssatz 5.00 % 5.00 % 5.00 %  

Nettozinssatz 3.50 % 3.50 % 3.50 %  

WE 1 Ertragswert Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel

Mietwert (Mietzinseinnahmen Netto pro Jahr) 11 615 060 3 444 000 4 215 420 Fr.

WE 1 Ertragswert 232 301 200 68 880 000 84 308 400 Fr.

WE 2 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

Ungeteilter Verkehrswert 232 301 200 68 880 000 84 308 400 Fr.

Berechnung des ungeteilten Verkehrswerts
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WE 3 Heimfallentschädigung Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

jährl. Amortisation ab 11. Jahr in % Anlagekosten 0.50 % 0.50 % 0.50 %  

jährl. Amortisation ab 11. Jahr 880 000 262 500 322 500 Fr.

Amortisationsdauer 80 80 80 A

Rentenendwertfaktor 80 Jahre 419.307 419.307 419.307  

Amortisation nach 80 Jahren (linear) 70 400 000 21 000 000 25 800 000 Fr.

Heimfall (Anlagekosten abzüglich Amortisation) 105 600 000 31 500 000 38 700 000 Fr.

Diskont-Faktor 90 Jahre 0.045 0.045 0.045  

WE 3 Heimfallentschädigung diskontiert 4 775 649 1 424 555 1 750 167 Fr.

     

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

Szenario 1 – ohne Teuerung und ohne Bodenpreissteigerung

WE 1 Ertragswert reduziert Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

Dauer des Baurechts 90 90 90 A

Reduktionsfaktor 90 Jahre 0.955 0.955 0.955  

WE 1 Ertragswert reduziert 221 795 622 65 764 974 80 495 641 Fr.

WE 2 Baurechtszins Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

Massgebende Anlagekosten Landwertberechnung 168 000 000 52 500 000 62 857 556 Fr.

Anteil Landwert an Anlagekosten freitragend 17.0 % 22.0 % 18.0 %  

Landwert für Baurechtszins 34 409 639 11 524 390 13 798 000 Fr.

Zinssatz für Baurecht 3.25 % 3.25 % 3.75 %  

Baurechtszins jährlich 1 118 313 374 543 517 425 Fr.

Rentenbarwertfaktor 90 Jahre 27.279 27.279 27.279  

WE 2 Baurechtszins -30 506 820 -10 217 268 -14 115 000 Fr.

Anteil Baurecht

WE 3 Heimfallentschädigung Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

jährl. Amortisation ab 11. Jahr in % Anlagekosten 0.50 % 0.50 % 0.50 %  

jährl. Amortisation ab 11. Jahr 880 000 262 500 322 500 Fr.

Amortisationsdauer 80 80 80 A

Rentenendwertfaktor 80 Jahre 419.307 419.307 419.307  

Amortisation nach 80 Jahren (linear) 70 400 000 21 000 000 25 800 000 Fr.

Heimfall (Anlagekosten abzüglich Amortisation) 105 600 000 31 500 000 38 700 000 Fr.

Diskont-Faktor 90 Jahre 0.045 0.045 0.045  

WE 3 Heimfallentschädigung diskontiert 4 775 649 1 424 555 1 750 167 Fr.

     

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.
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WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

Anteil Kosten Minergie-P-Eco, 2000-W-Gesellsch.  10.0 % 10.0 %  

Anteil Kosten Minergie  2.0 %  

Mehrkosten für Minergie-P oder -Eco -16 000 000 -4 772 727 -1 264 706  

Anteil für künstlerischen Schmuck 0.5 % 1.0 % 0.5 %  

Kosten für künstlerischen Schmuck -880 000 -525 000 -322 500 Fr.

Kosten für Beteiligung an Freiraum -400 000    

jährlich 1 % Mietertrag (Nutzfläche Stadt) -116 151 -34 440 -42 154 Fr./a

jährlich 1 % Erneuerungsfonds für Minergie -115 140 -47 727   

jährlich 0.5 % Amortisationsfonds für Minergie -57 570 -23 864   

jährlich 1 % des Mietertrags für Solidaritätsfonds -116 151 -34 440 -42 154 Fr./a

jährlich 1 % Erneuerungsfonds für Freiraum -4 000    

jährlich 0.5 % Amortisationsfonds für Freiraum -2 000    

Total jährliche Kosten -411 011 -140 471 -84 308 Fr./a

Rentenbarwertfaktor 90 Jahre 27.279 27.279 27.279  

Rentenbarwert der jährlichen Kosten -11 212 112 -3 831 950 -2 299 875 Fr.

WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen -30 327 729 -9 129 678 -3 887 081 Fr.

     

Verkehrswert Baurecht 165 736 721 47 842 583 64 243 727 Fr.

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

WE 1 Ertragswert diskontiert 10 505 578 3 115 026 3 812 759 Fr.

WE 2 Baurechtszins 30 506 820 10 217 268 14 115 000 Fr.

WE 3 Heimfallentschädigung -4 775 649 -1 424 555 -1 750 167 Fr.

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen 24 006 131 9 129 678 2 622 375 Fr.

Verkehrswert belastetes Grundstück 66 564 479 21 037 417 20 064 673 Fr.

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

Verkehrswert Bauland 1 500 3 200 800 Fr./m²

Verkehrswert belastetes Grundstück (Stadt Zürich) 1 657 3 313 845 Fr./m²

     

Differenz des Verkehrwertes 10 % 4 % 6 %

Belastetes Grundstück

Auswirkung
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Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

WE 1 Ertragswert diskontiert 10 505 578 3 115 026 3 812 759 Fr.

WE 2 Baurechtszins 30 506 820 10 217 268 14 115 000 Fr.

WE 3 Heimfallentschädigung -4 775 649 -1 424 555 -1 750 167 Fr.

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen 30 327 729 9 129 678 3 887 081 Fr.

WE 6 Minderung Baurechtszins durch Teuerung -2 919 877 -977 918 -1 350 979 Fr.

WE 7 Minderung Heimfallentschäd. Teuerung 3 525 135 1 051 532 1 291 882 Fr.

     

Verkehrswert belastetes Grundstück 67 169 737 21 111 031 20 005 576 Fr.

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

Verkehrswert Bauland 1 500 3 200 800 Fr./m²

Verkehrswert belastetes Grundstück (Stadt Zürich) 1 672 3 325 843 Fr./m²

     

Differenz des Verkehrwertes 11 % 4 % 5 %

Belastetes Grundstück

Auswirkung durch Teuerung 

Szenario 2 – mit Teuerung und ohne Bodenpreissteigerung

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

WE 1 Ertragswert reduziert 221 795 622 65 764 974 80 495 641 Fr.

WE 2 Baurechtszins -30 506 820 -10 217 268 -14 115 000 Fr.

WE 3 Heimfallentschädigung 4 775 649 1 424 555 1 750 167 Fr.

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen -30 327 729 -9 129 678 -3 887 081 Fr.

WE 6 Minderung Baurechtszins durch Teuerung

Angenommene jährliche Teuerung 1.5 % 1.5 % 1.5 %  

Teuerung nach 5 Jahren 7.73 % 7.73 % 7.73 %  

Anpassung zu 50 % 3.86 % 3.86 % 3.86 %  

Baurechtszinse diskontiert/teuerungsbereinigt 27 586 943 9 239 350 12 764 021 Fr.

Baurechtszins ohne Teuerung -30 506 820 -10 217 268 -14 115 000 Fr.

WE 6 Minderung Baurechtszins durch Teuerung 2 919 877 977 918 1 350 979 Fr.

Diskontfaktor Teuerung, 90 Jahre 0.262 0.262 0.262  

Heimfallentschädigung teuerungsbereinigt 1 250 514 373 023 458 285 Fr.

Heimfallentschädigung ohne Teuerung 4 775 649 1 424 555 1 750 167 Fr.

WE 7 Minderung Heimfallentschädigung durch Teuerung -3 525 135 -1 051 532 -1 291 882 Fr.

     

Verkehrswert Baurecht 165 131 463 47 768 969 64 302 824 Fr.

Anteil Baurecht

Der Baurechtszins wird alle 5 Jahre zu 50 % dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst.
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Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

WE 1 Ertragswert diskontiert 10 505 578 3 115 026 3 812 759 Fr.

WE 2 Baurechtszins 30 506 820 10 217 268 14 115 000 Fr.

WE 3 Heimfallentschädigung -4 775 649 -1 424 555 -1 750 167 Fr.

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen 30 327 729 9 129 678 3 887 081 Fr.

WE 6 Minderung Baurechtszins durch Teuerung -2 919 877 -977 918 -1 350 979 Fr.

WE 7 Minderung Heimfallentschädigung 3 699 981 1 117 444 1 359 433 Fr.

WE 8 Bodenpreissteigerung Ertragswert 15 218 724 4 512 528 5 523 287 Fr.

     

Verkehrswert Belastetes Grundstück 82 563 307 25 689 471 25 596 415 Fr.

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

Verkehrswert Bauland 1 500 3 200 800 Fr./m²

Verkehrswert belastetes Grundstück (Stadt Zürich) 2 055 4 046 1 078 Fr./m²

     

Differenz des Verkehrwertes 37 % 26 % 35 %

Verkehrswert Belastetes Grundstück

Auswirkung der Teuerung/Bodenpreissteigerung

Szenario 3 – mit Teuerung und mit Bodenpreissteigerung

Hunzikerareal Kalkbreite Wolfswinkel  

WE 1 Ertragswert reduziert 221 795 622 65 764 974 80 495 641 Fr.

WE 2 Baurechtszins -30 506 820 -10 217 268 -14 115 000 Fr.

WE 3 Heimfallentschädigung 4 775 649 1 424 555 1 750 167 Fr.

WE 4 Technische Entwertung 0 0 0 Fr.

WE 5 Besondere Baurechtsbedingungen -30 327 729 -9 129 678 -3 887 081 Fr.

WE 6 Minderung Baurechtszins durch Teuerung 2 919 877 977 918 1 350 979 Fr.

     WE 7 Minderung Heimfallentschädigung durch Teuerung und Bodenpreissteigerung

Angenommene jährliche Teuerung 1.5 % 1.5 % 1.5 %  

Angenommene jährliche Bodenpreissteigerung 1.0 % 1.0 % 1.0 %  

Diskontfaktor Teuerung/Bodenpreissteigerung 0.225 0.216 0.223  

Bodenpreissteigerung nach 90 Jahren 145 % 145 % 145 %  

Heimfallentschädigung teuerungsbereinigt 1 075 668 307 111 390 734 Fr.

Heimfallentschädigung ohne Teuerung 4 775 649 1 424 555 1 750 167 Fr.

WE 7 Minderung Heimfallentschädigung -3 699 981 -1 117 444 -1 359 433 Fr.

WE 8 Bodenpreissteigerung Ertragswert     

Preissteigerung Ertragswert 336 519 109 99 781 819 122 131 903 Fr.

Diskont-Faktor 90 Jahre 0.045 0.045 0.045 Fr.

WE 8 Bodenpreissteigerung Ertragswert -15 218 724 -4 512 528 -5 523 287 Fr.

     

Verkehrswert Baurecht 149 737 893 43 190 529 58 711 985 Fr.

Verkehrswert Baurecht
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Die durch das Baurecht errechneten Verkehrswerte des 

Baulandes der verschiedenen Baurechte liegen in Szena-

rio 1 bereits 4 bis 10 % über den eigentlichen Verkehrs-

werten.

Wird nun die angenommene zukünftige Teuerung mit- 

berücksichtigt (Szenario 2), dann fällt zwar der Bau-

rechtszins mit zunehmender Dauer immer tiefer aus, 

doch auch die Heimfallentschädigung wird geringer als 

ohne Berücksichtigung der Teuerung. Die beiden Fakto-

ren gleichen sich beinahe aus, die Wertverschiebungen 

sind unwesentlich.

Wird nun jedoch auch eine jährliche Bodenpreissteige-

rung von 1 % mit eingerechnet (Szenario 3), dann ver-

schieben sich die Wertverhältnisse deutlich zugunsten 

des Baurechtgebers (Stadt Zürich). Demzufolge würde 

der Verkehrswert sogar eine Aufwertung von 26 bis 37 % 

erfahren.

erGeBnIsse der ModeLLrechnunG
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Durch die Mehrwertabgabe und eine aktive Boden- 

politik kann die öffentliche Hand die Siedlungsent- 

wicklung  steuern und preisgünstigen, verdichteten Wohn- 

raum schaffen. Die Abgabe von Bauland an Wohnbau- 

genossenschaften im Baurecht wirkt unter anderem 

dank Kostenmiete, einer guten sozialen Durchmischung, 

einem geringen Wohnflächenverbrauch der Zersiedelung 

und der Gentrifizierung entgegen.

Die Abgabe von Bauland an Wohnbaugenossenschaften  

und andere gemeinnützige Wohnbauträger erfolgt in der 

Stadt Zürich zu bestimmten Baurechtsbedingungen. Die 

ausgeführten Berechnungen zeigen an drei Beispielen 

auf, dass sich diese Form der aktiven Bodenpolitik für 

das Gemeinwesen finanziell lohnt, wenn Teuerung und 

Bodenpreissteigungen berücksichtigt werden.

Im ersten Teil wird dargelegt, wie mit der Mehrwertab-

gabe und durch die Abgabe von Bauland an Wohnbau-

genossenschaften im Baurecht Massnahmen gegen 

Zersiedelung und der Gentrifizierung getroffen werden 

können. Im zweiten Teil wird der Nachweis erbracht, dass 

sich die Abgabe von Bauland an Wohnbaugenossen- 

schaft im Baurecht für das Gemeinwesen sogar auch  

finanziell lohnt.

ManaGeMent  
suMMary

Wohnbaugenossenschaften bieten  
Lösungen an – gegen die Zersiedlung und  
gegen die Gentrifizierung

Bauland im Baurecht an Wohnbaugenossen- 
schaften schafft preiswerte Wohnungen – und ist  
ökonomisch sinnvoll

Warum diese Themen zusammen gehören
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